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5. Juli —Tag der Mitarbeiter der Marine und der Binnenflotte

Aufgabe - mit drei Wochen Vorsprung
Telefoninterview mit Georg 

Schleising, Stellvertretender Be 
triebsleiter für Produktionsfragen in 
der Semipalatinskor Schiffsreederei.

„Georg Karlowitsch, vor kur
zem ist bekannt geworden: Ihr 
Betriebskollektiv hat als erstes In 
der Republlkbranche das Sechs 
monatsprogramm gemeistert. Wie 
sind die Schiffbesatzungen zu 
dieser Leistung gekommen?"

..Vor allem dank dem Ober 
gang zu den progressiven Wirt 
schaftsformen. Seit März — al
so seit Beginn der neuen Schiff
fahrtsaison — bedlene'n wir uns 
der wirtschaftlichen Rechnungs
führung. Wir sind unter den Er
sten, die Im Bereich des Landes 
mlnlsterlums zu dieser Methode

Der Arbeitsfluß Irtysch
Tag und Nacht fahren hin und 

her Schiffe auf dem spiegelglat
ten Irtysch. Ein scheinbar ruhig 
dahingleitender Motorku 11 e r 
schiebt riesige Lastkähne vor sich 
her. Die wendigen „Woßchode" 
und schnellen „Meteore" mit 
Tragflügeln sind zu einem be
liebten Verkehrsmittel für Touri
sten und Urlauber geworden. 
Leistungsstarke Schwimmbagger 
verrichten zwei Arbeiten zu

gegriffen haben. Resultat: Die 
Schichtleistung pro Lastkahn Ist 
um ganze 18 Prozent angewach 
sen".

..Womit hängt das zusam
men?"

„Die Kollektive haben nun 
viel mehr Möglichkeiten, um 
operativ mit Technik und Ar
beitskräften zu manövrieren. 
Auch gewähren wir Ihnen volle 
Selbständigkeit bei der Ent
wicklung der Wochen- und Mo
natsprogramme. Diese werden 
nur .nach oben' korrigiert, 
manchmal sogar sehr wesentlich. 
Die Menschen haben eingesehen: 
Je besser man die Arbeltsplan- 
nung gestaltet, desto höher sind 
die Wirtschaftsergebnisse."

„Wie steht Ihr Betrieb Im 

gleich: Sie vertiefen das Flußbett 
und gewinnen Sand. In ent
legene Gebiete werden Ersatz-, 
Schmier- und Kraftstoffe, Bau
materialien und Konsumgüter be
fördert.

In der Ostkasachstaner Seeree
derei werden weitgehend neue 
Formen der Arbeitsorganisation 
und -entlohnung angewandt, näm
lich die Brigadeleistungsvertrags

Vergleich zu den Schiffsreede
reien von Ust-Kamenogorsk und 
Pawlodar?"

„Das sind unsere Wettbe
werbspartner, die gleichfalls be
müht sind, nur Bestwerte In der 
Techniknutzung, Im sparsamen 
Treibstoffverbrauch und In der 
Reduzierung der Produktionsko
sten zu zeigen. Aber das soll bei 
weitem nicht heißen, daß wir 
voneinander völlig getrennt han
deln. Sozialistischer Leistungs
vergleich sieht Ja In erster Li
nie gegenseitige Unterstützung 
und kameradschaftliche Hilfe 
vor. Es kommt auch manchmal, 
daß die Partner uns unter die 
Arme greifen, oder daß auch wir 
Ihnen stark helfen. Im großen 
und ganzen sind wir unseren 

methode und die wirtschaftliche 
Rechnungsführung.

Unsere Bilder: Nach Auswer
tung des sozialistischen Wettbe
werbs Im ersten Halbjahr wurde 
der erste Platz der Mannschaft 
Jewsejew, der zweite ebenfalls 
der Mannschaft Jewsejew und 
auch der dritte Platz der Mann
schaft Jewsejew zuerkannt. Und 
hier stimmt alles. Michail Matwe
jewitsch Jewsejew und seine Söh
ne Gennadi und Boris sind lange 
Jahre in der Binnenreederei tätig. 
Die drei Kapitäne, drei Kom
munisten sind tonangebend in 

beiden Partnerbetrieben stets 
ein Stück voraus — die wissen 
gut, wie unser Heck ausslehl. 
wie die Schiffer sagen."

„Demnach sind alle Bedin
gungen vorhanden, um die er
höhten Verpflichtungen für die
ses Jahr bis zum 7. November 
zu schaffen?"

„Ganz bestimmt. Unsere 
Besatzungen sind Ja als Initiato
ren Im Republikministerium be
kannt, so daß es In diesem Fall 
nicht nur auf die Ehre des Be 
trlebs allein ankommt.

Vor einigen Tagen haben wir 
die Besten ermittelt: Die Last 
kahnbesatzungen von Viktor Hill, 
Alexander Iwaschow, Jakob Kö
nig, Murat Jestlchow und andere 
haben beispielsweise den Koeffi
zienten der Techniknutzung auf 
ganze 2.8 Punkte gebracht. Das 
Ist eine der besten Kennziffern 
Im Landesdurchschnitt."

„Also, dann viel Erfolg Im 
wertvollen Vorhaben!"

Das Telefongespräch führte Alex
ander FRANK, Korrespondent der 
„Freundschaft".

der Arbeit der Binnenschiffer.
Wegen des großen Gefälleab

sturzes im Buchtarma-Wasser- 
kraftwerkë Ist die Schleusung 
hier sehr kompliziert, nämlich 
vierstufig. Mit ihrer Steuerung 
kommt nur ein Dispatcher fertig. 
Dabei helfen ihm das moderne 
Steuerungssystem und die Daten 
der telemetrischen Geräte. Der 
Dispatcher Wassili Wostrezow 
macht bei der 25. Schiffahrts
periode mit.

Pünktlich nach dem Zeitplan 
erfolgt die Containerentladung Im 
Binnenhafen. Fotos: KasTAG

Zu einem offiziellen Freundschaftsbesuch
Der Indische Premierminister, 

Rajiv Gandhi, Ist am 2. Juli auf 
Einladung der sowjetischen Füh 
rung zu einem offiziellen Freund
schaftsbesuch In Moskau elnge 
troffen.

Er und seine Gattin wurden 
auf dem Flughafen vom Mitglied 
des Politbüros des ZK der

Treffen M. S. Gorbatschows mit R. Gandhi
Der Generalsekretär des ZK 

der KPdSU, M. S. Gorbatschow, 
hat am 2. Juli im Katharinen
saal des Kreml den indischen 
Premierminister Rajiv Gandhi zu 
einem ersten der geplanten Ge
spräche empfangen, das über 
zwei Stunden dauerte. M. S. Gor 
batschow und R. Gandhi tausch

Beschluß des Obersten Sowjets der UdSSR
Ober die Ordnung der Inkraftsetzung des Gesetzes der UdSSR 

über den staatlichen Betrieb (staatliche Vereinigung)
Im Zusammenhang mit der 

Annahme des Gesetzes der 
UdSSR „Ober den staatlichen 
Betrieb (staatliche Vereinigung)" 
hat der Oberste Sowjet der Uni
on der Sozialistischen Sowjetre
publiken beschlossen:

1. Das Gesetz „Ober den 
staatlichen Betrieb (staat
liche Vereinigung) ab 1. Januar 
1988 in Kraft zu setzen.

Es wird festgelegt, daß die 
Bestimmungen des Gesetzes der 
UdSSR „Ober den staatlichen 
Betrieb (staatliche Vereini
gung) sich auf die Betriebe, Ver
einigungen und Organisationen 
der materiellen Produktion er
strecken, die zu vollständiger 
wirtschaftlicher Rechnungsfüh
rung und Eigenfinanzierung über
führt worden sind.

Der Ministerrat der UdSS-R 
wird beauftragt, die Ordnung 
und die Termine der Anwendung 
des Gesetzes der UdSSR „Ober 
den sta a 111 c h e n Betrieb

KPdSU und Vorsitzenden des Ml 
nlsterrates der UdSSR. N. I. 
Ryshkow und seiner Gattin, vom 
Mitglied des Politbüros des ZK 
der KPdSU und Außenminister 
der UdSSR, E. A. Schewardnad 
se, vom Sekretär des ZK der 
KPdSU A. F. Dobrynin und an
deren Persönlichkeiten herzlich 
begrüßt 

ten Meinungen zu einem breiten 
Kreis von aktuellen Internationa
len und regionalen Problemen aus 
und gingen an die Diskussion 
bedeutender Fragen der bilatera
len Zusammenarbeit, die ein qua
litativ neues Niveau erreicht.

Das Gespräch verlief in einer 
Atmosphäre des beiderseitigen

(staatliche Vereinigung)" gegen
über den Betrieben, Vereinigun
gen und Organisationen, die 
nicht zu vollständiger wirtschaft
licher Rechnungsführung und 
Eigenfinanzierung überführt wor
den sind, sowie gegenüber den 
Betrieben der Nichtproduktions
sphäre zu bestimmen.

2. Das Präsidium des Obersten 
Sowjets der UdSSR wird be
auftragt, die Gesetzgebungsakte 
der UdSSR in Übereinstimmung 
mit dem Gesetz der UdSSR 
„Ober den staatlichen Betrieb 
(staatliche Vereinigung)" zu 
bringen. /

3. Der Ministerrat der UdSSR 
hat:

bis zum 1. Januar 1988 den
Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR

A. GROMYKO

Sekretär des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR 
T. MENTESCHASCHWILI

Moskau, Kreml. 30. Juni 1987

Der indische Premierminister 
Rajiv Gandhi und seine Gattin 
wurden im Georgssaal des Gro
ßen Kremlpalastes vom General
sekretär des ZK der KPdSU 
M. S. Gorbatschow und seiner 
Gattin herzlich begrüßt. Danach 
fand ein kurzes Gespräch statt.

(TASS)

Einvernehmens und der Freund
schaft, die für die Beziehungen 
zwischen beiden führenden Per
sönlichkeiten kennzeichnend sind.

Der Meinungsaustausch wurde 
am Abend bei einem freund
schaftlichen Treffen im engeren 
Kreis fortgesetzt.

(TASS)

Beschluß der Regierung der 
UdSSR in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz „Ober den staatlichen 
Betrieb (staatliche Vereinigung)" 
zu bringen:

eine rechtzeitige Überprüfung 
und Aufhebung durch Ministe
rien, Staatskomitees und Ämter 
der UdSSR ihrer normativen Ak
te, darunter auch der Instruktio
nen zu sichern, die dem vorlie
genden Gesetz widersprechen.

4. Die Obersten Sowjets der 
Unionsrepubliken werden beauf
tragt, die Gesetzgebung der 
Unionsrepubliken in Übereinstim
mung mit dem Gesetz „Ober den 
staatlichen Betrieb (staatliche 
Vereinigung)" zu bringen.

Gesetz der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
Über den staatlichen Betrieb (staatliche Vereinigung)

Im Einklang mit der Verfas
sung der UdSSR bestimmt das 
Jetzige Gesetz die ökonomischen 
und die rechtlichen Grundlagen 
der wirtschaftlichen Tätigkeit der 
sozialistischen staatlichen Betrie
be (staatlichen Vereinigungen), 
festigt das staatliche (Volks ) 
-Egentum an den Produktions
mitteln in der Industrie, im Bau
wesen, im Agrar-Industrie-Kom
plex und in den anderen Zweigen.

I. Der Betrieb (die Vereinigung)- 
Hauptelement der Volkswirtschaft

Artikel 1. Staatlicher Betrieb 
(staatliche Vereinigung) und des
sen Aufgaben

1. Die staatlichen Betriebe 
(staatlichen Vereinigungen) sind 
neben den genossenschaftlichen 
die Hauptelemente des einheit
lichen Volkswirtschaftskomplexes. 
Die Betriebe (Vereinigungen) 
spielen die Hauptrolle bei der Ent
wicklung des Wirtschaftspoten
tials des Landes und bei der Er
reichung des höchsten Zieles der 
gesellschaftlichen Produktion Im 
Sozialismus — der immer besse
ren Befriedigung der wachsenden 
materiellen und geistigen Bedürf
nisse der Menschen.

Das jetzige Gesetz bestimmt die 
Grundlagen der Organisation und 
der Tätigkeit sowie die recht
liche Stellung der staatlichen Be
triebe und Vereinigungen (Im 
weiteren Betriebe genannt, mit 
Ausnahme von Fällen, wenn es 
um die Besonderheiten der Ver
einigungen geht).

2. Haushälterisch das gesell
schaftliche Eigentum nutzend, 
schafft und mehrt das Arbelts- 
kollektlv eines staatlichen Be
triebs den Volksrelchtum, ge
währleistet die Übereinstim
mung der Interessen der Gesell
schaft, des Kollektivs und eines 
Jeden Mitarbeiters. Der Betrieb 
tritt als ein sozialistischer Wa
renproduzent in Aktion, er pro
duziert und realisiert die Erzeug
nisse, verrichtet Arbeiten und er
weist Dienste gemäß den Plänen 
und Verträgen sowie auf der 
Grundlage der durchgehenden 
wirtschaftlichen Rechnungsfüh
rung, der Selbstfinanzierung, der 
Selbstverwaltung, der Verbin
dung der zentralisierten Leitung 
mit der Selbständigkeit des Be
triebs.

Der Betrieb übt seine Tätig
keit aus in der Industrie, In der 
Landwirtschaft, Im Bau, Im Ver
kehrs-, im Post- und Nachrichten
wesen, in der Wissenschaft und 
bei wissenschaftlichen Dienstlei

erweitert die Möglichkeiten für 
die Mitwirkung der Arbeitskol
lektive an der effektiven Nut
zung dieses Eigentums sowie an 
der Leitung der Betriebe und an 
der Entscheidung der staatlichen 
und der gesellschaftlichen Ange
legenheiten. Das Gesetz vertieft 
die zentralisierten Prinzipien bei 
der Lösung überaus wichtiger 
Aufgaben der Entwicklung der 
Volkswirtschaft als ein einheit

stungen, im Handel, bei der Ma
terialversorgung, Im Dlenstlel- 
stungsberelch und in anderen 
Volkswirtschaftszweigen. Unab
hängig von seinem Profil produ
ziert der Betrieb Konsumgüter 
und erweist entgeltliche Dienste 
für die Bevölkerung. Er kann 
gleichzeitig mehrere Tätigkeiten 
ausüben, (so z. B. die agrarindu
strielle, die handelslndustrlelle, 
die bauindustrielle, die produk- 
tlonswlssenschaftllche und ande
re mehr).

Der Betrieb fungiert als Juri
stische Person, er nimmt Rechte 
wahr und erfüllt Pflichten, die 
mit seiner Tätigkeit Zusammen
hängen, verfügt über einen ver
selbständigten Teil des Volksei
gentums und wirtschaftet eigen
verantwortlich.

3. Die Hauptaufgabe eines Be
triebs besteht darin, bei minima
lem Aufwand den gesellschaft
lichen Bedarf der Volkswirtschaft 
und der Bürger an hochwertigen 
Erzeugnissen (Arbeiten und 
Dienstleistungen) mit hohen Kon
sumeigenschaften zu decken, den 
Beitrag zur Beschleunigung der 
sozialökonomischen Entwicklung 
des Landes zu vergrößern, sowie 
die Hebung des Lebensstandards 
seines Kollektivs und dessen Mit
glieder auf dieser Grundlage zu 
gewährleisten.

Die Ansprüche der Konsumen
ten sind für den Betrieb verbind
lich und deren allseitige und ter
mingerechte Befriedigung gilt als 
höchster Sinn und als Norm In der 
Tätigkeit eines Jeden Arbeitskol
lektivs.

Um seine Hauptaufgabe zu ver
wirklichen, gewährleistet der Be
trieb:

Die Entwicklung und die Stei
gerung der Effektivität der Pro
duktion sowie deren allseitige 
Intensivierung, die Beschleuni
gung des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts, die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, die Ma
terialökonomie und die Erhöhung 

liches Ganzes, sieht die Verstär
kung der ökonomischen Methoden 
der Leitung, die Anwendung der 
durchgehenden wirtschaftlichen 
Rechnungsführung, den Ausbau 
der demokratischen Grundlagen 
und die Entwicklung der Selbst
verwaltung vor und legt die Be
ziehungen zwischen den Betrie
ben (den Vereinigungen) sowie 
den Organen der Staatsmacht und 
der Leitung fest.

des Gewinns (des Einkommens): 
die soziale Entwicklung des 

Kollektivs, die Bildung einer mo
dernen materiellen Basis der so
zialen Sphäre, die Schaffung 
günstiger Möglichkeiten für hoch
produktive Arbeit, die konsequen
te Verwirklichung des Prinzips 
der Verteilung gemäß der Leistung 
sowie der sozialen Gerechtigkeit, 
den Schutz und die Verbesserung 
der Umwelt;

die Selbstverwaltung des Ar- 
beltskollektlvs, die bei Jedem ein
zelnen Mitglied das tiefe Interesse 
an der haushälterischen Nutzung 
des Volkseigentums weckt und es 
organisch an den Angelegenhei
ten des Kollektivs und des Staates 
teilhaben läßt.

Artikel 2. Prinzipien der Tä
tigkeit des Betriebs

1. Der Tätigkeit eines Betriebs 
liegt der Staatsplan der wirt
schaftlichen und sozialen Entwick
lung als wichtigstes Instrument 
bei der Realisierung der ökono
mischen Politik der Kommunl 
stlschen Partei und des Sowjet
staates zugrunde. Ausgehend von 
den staatlichen Aufgaben und 
Aufträgen, von den langfristigen, 
wissenschaftlich begründeten öko
nomischen Normativen und Limits 
sowie von den Konsumentenauf 
trägen erarbeitet und bestätigt 
der Betrieb eigenverantwortlich 
seine Pläne und schjießt Verträ
ge ab.

2. Der Betrieb funktioniert 
nach den Prinzipien der durchge
henden wirtschaftlichen Rech
nungsführung und der Selbstfl 
nanzlerung. Die Produktions- und 
die soziale Tätigkeit des Betriebs 
erfolgen auf Grund der vom Kol
lektiv erarbeiteten Mittel. Aus 
dem Erlös von der Realisierung 
der Erzeugnisse (der Arbeiten 
und Dienstleistungen) deckt der 
Betrieb seine materiellen Auf
wendungen. Der Gewinn bzw. 
das Einkommen dienen als Ge
samtkennziffer der wirtschaft
lichen Tätigkeit des Betriebs. El 

nen Teil des Gewinns (des Ein
kommens) hat der Betrieb für die 
Einlösung seiner Verpflichtungen 
gegenüber dem Haushalt, der 
Bank und den höheren Organen 
einzusetzen. Der übrige Teil ge
hört voll und ganz zu seinem Be
sitz und bildet neben den Mitteln 
für Entlohnung das durch wirt
schaftliche Rechnungsführung er
zielte Einkommen des Kollektivs, 
also die Quelle, die die Lebens
tätigkeit des Betriebes nährt.

3. Unter den Bedingungen der 
durchgehenden wirtschaftlichen 
Rechnungsführung erfolgt die 
Tätigkeit des Betriebs In Über
einstimmung mit dem Prinzip der 
sozialistischen Selbstverwaltung. 
Das Arbeltskollektlv, das ein voll
berechtigter Hausherr Im Betrieb 
ist, entscheidet eigenverantwort
lich über alle Fragen der Produk
tions- und der sozialen Entwick
lung. Die Erfolge und Mißerfolge 
in der Arbeit des Betriebs wir
ken sich unmittelbar auf die Hö
he des bei wirtschaftlicher Rech
nungsführung erzielten Einkom
mens des Kollektivs und auf den 
Wohlstand eines Jeden Mitarbei
ters aus.

4. Die Betriebe funktionieren 
unter den Bedingungen des öko
nomischen Wettbewerbs unterein
ander, der eine überaus wichtige 
Form des sozialistischen Wettbe
werbs um die bessere Befriedi
gung des Konsumentenbedarfs an 
hochwertigen und konkurrenz
fähigen Erzeugnissen (Arbeiten 
und Dienstleistungen) bei gerin
gem Aufwand darstellt. Der Be
trieb, der die Produktion und die 
Realisierung der besten Erzeug
nisse (der Arbeiten und Dienst 
lelstungen) bei geringeren Ab
strichen gewährleistet, erlangt 
ein größeres Einkommen bei 
wirtschaftlicher Rechnungsfüh
rung, sowie den Vorrang In sei 
ner Produktions und sozialen 
Entwicklung bzw. bei der Ent 
lohnung der Mitarbeiter.

Zur allseitigen Entwicklung 
des ökonomischen Wettbewerbs 
zwischen den Betrieben wendet 
der Staat die Planung, die wahl
weise Projektierung und Produk
tion, die Finanz- und die Kredit
hebel sowie die Preise an. Zu
gleich dämmt er Ihre Monopollage 
als Hersteller von Erzeugnissen 
bestimmter Arten und Ausführer 
von Arbeiten und Dienstleistun
gen ein.

Der Betrieb funktioniert auf 
der Grundlage der sozialistischen 
Gesetzlichkeit. Unter den Bedin
gungen der durchgehenden wirt
schaftlichen Rechnungsführung 
und der Selbstfinanzierung wer
den Ihm umfassende Rechte ge

währt, deren Einhaltung durch 
den Staat garantiert wird. Der 
Betrieb hat das Recht, im Inte
resse der Realisierung der vom 
jetzigen Gesetz festgelegten Auf
gaben und Vollmachten sämtliche 
Entscheidungen auf eigene In
itiative zu treffen, wenn letztere 
nicht der geltenden Gesetzge
bung zuwiderlaufen.

Der Betrieb trägt volle Ver
antwortung für die Wahrung der 
Interessen des Staates und der 
Bürgerrechte, für die Unversehrt
heit und die Mehrung des sozia
listischen Eigentums, für die Ein
lösung der übernommenen Ver
pflichtungen und die Gewährlei
stung des für die Arbeit unter den 
Bedingungen der durchgehenden 
wirtschaftlichen Rechnungsfüh
rung und der Selbstfinanzierung 
erforderlichen Rentabilitätsnive
aus, festigt die Staats-, Produk
tions- und die Arbeitsdisziplin.

Die Tätigkeit der Betriebe 
darf nicht die normalen Arbeits
bedingungen anderer Betriebe 
und Einrichtungen bzw. die Le
bensbedingungen der Bürger be
einträchtigen.

6. Der Staat haftet nicht für 
die Verpflichtungen des Betriebs. 
Ebenso verantwortet der Betrieb 
nicht für die Verpflichtungen des 
Staates wie auch anderer Betrie
be, Einrichtungen und Institutio
nen.

Artikel 3. Das durch wirt
schaftliche Rechnungsführung er
zielte Einkommen des Kollektivs, 
dessen Verteilung und Nutzung

1 Das durch die wirtschaftliche 
Rechnungsführung erzielte Ein
kommen des Kollektivs stellt die 
Quelle dar, aus der die Produk
tions- und die soziale Entwick
lung des Betriebs sowie die Ent
lohnung bestritten wird; es gehört 
zu dessen Besitz, wird eigenver
antwortlich genutzt und unter
liegt keiner Zentralisierung.

Der Betrieb darf mit Erlaubnis 
eines höheren Organs folgende 
Formen der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung anwenden:

Die auf der normativmäßigen 
Verteilung des Gewinns fußende 
wirtschaftliche Rechnungsfüh
rung. Hierbei werden aus dem 
Gewinn Summen für die Verrech
nung mit dem Haushalt und dem 
höheren Organ bereltgestellt so
wie Kreditprozente gezahlt. Der 
nach diesen Verrechnungen zu
rückbehaltene Gewinn steht dem 
Arbeitskollektiv zur Verfügung. 
Aufgrund des zurückbehaltenen 
Gewinns werden gemäß den Nor
mativen Fonds gebildet — so für 
dl^ Entwicklung der Produktion, 
der Wissenschaft und der Tech
nik; für soziale Entwicklung; für 

materielle Stimulierung bzw. 
Fonds mit ähnlicher Zweckbe
stimmung. Der Lohnfonds kann 
gemäß dem Normativ für reine 
Erzeugnisse oder gemäß anderen 
Meßziffern für Erzeugnisse gebil
det werden. In diesem Falle bil
det sich das Einkommen bei wirt
schaftlicher Rechnungsführung 
aufgrund des Lohnfonds und des 
zurückbehaltenen Gewinns her
aus;

wirtschaftliche Rechnungs
führung, die auf der Normativ
verwendung des nach der 
Deckung der Aufwendungen aus 
dem Erlös erhaltenen Einkom
mens basiert. Aus dem Einkom
men wird mit dem Haushalt und 
den höheren Organen verrechnet 
und werden Kreditprozente ge
zahlt, wonach das bei wirtschaft
licher Rechnungsführung erziel
te Einkommen des Kollektivs ge
formt wird. Der einheitliche 
Lohnfonds gestaltet sich als Rest 
des durch wirtschaftliche Rech
nungsführung erzielten Einkom
mens des Kollektivs, nachdem 
daraus Fonds für die Entwick
lung der Produktion, der Wissen
schaft und Technik, der sozialen 
Entwicklung oder weitere Fonds 
für ähnliche Zwecke gebildet wor
den sind, die nach den Normati
ven des durch wirtschaftliche 
Rechnungsführung erzielten Ein
kommens bestimmt werden.

Im Betrieb können eine Finanz
reserve und ein Fonds der Valu
tazuführungen gebildet werden.

2. Der Lohnfonds wird vom 
Betrieb für die leistungsgerechte 
Entlohnung der Mitarbeiter ge
nutzt.

Der Fonds der materiellen Sti
mulierung wird für die Zahlung 
von Prämien und Vergütungen, 
für andere Formen des Anreizes 
für Arbeitsleistungen sowie für 
materielle Unterstützung ver
wendet.

Statt des Lohnfonds und des 
Fonds für materielle Stimulie
rung kann der Betrieb einen Ent
lohnungsfonds bilden, der als ei
ne einheitliche Quelle für sämt
liche Zahlungen an Mitarbeiter 
für ihre Arbeitsleistungen dient.

3. Den Fonds für Entwicklung 
der Produktion, der Wissenschaft 
und Technik nutzt der Betrieb für 
die Finanzierung der Forschungs-, 
Konstruktions- und Versuchsarbei
ten, für die Erneuerung und 
Erweiterung der Grundfonds auf 
moderner technischer Grundlage, 
für die Vergrößerung der eigenen 
Umlaufmittel sowie für andere 
Zwecke der Produktionsentwick
lung.

Der Betrieb nutzt selbständig 
die Amortisationen, die nach den 

festgelegten Normativen an den 
Fonds für Entwicklung der Pro
duktion, Wissenschaft und Tech
nik oder an einen anderen 
Fonds mit ähnlicher Bestimmung 
abgeführt werden.

4. Der Fonds für soziale Ent
wicklung wird vom Arbeitskol
lektiv für den Wohnungsbau, für 
die maximale Festigung der 
materiell-technischen Basis des 
sozialen und des Kulturbereichs 
für den Unterhalt Ihrer Objekte, 
für die Organisation und Durch
führung der Gesundungsarbeit 
und Maßnahmen Im Kulturbereich 
sowie für die Befriedigung ande
rer sozialen Belange verwendet.

5. Der Betrieb hat das Recht, 
mit Zustimmung des Arbeitskol
lektivs einen Teil der Mittel aus 
dem Fonds für materielle Stimu
lierung oder aus dem Lohnfonds 
an den Fonds für soziale Ent
wicklung sowie einen Teil der 
Mittel des Fonds für Entwicklung 
der Produktion, der Wissenschaft 
und Technik für den Woh
nungsbau in den durch die Ge
setzgebung festgelegten Grenzen 
abzuführen.

6. Der Betrieb bildet gemäß 
Normativen gegen Selbstkosten 
der Produktion (der Arbeiten 
bzw. Dienstleistungen) einen Re
paraturfonds. dessen Mittel für 
alle Arten der Erneuerung des 
Grundfonds verwendet werden.

Artikel 4. Die material-techni
sche Basis und die Geldmittel 
des Betriebs

1. Die materiell-technische Ba
sis und die Geldmittel des Be
triebs — d. h. das Betriebsver
mögen — werden aus seinen 
Grundfonds und Umlaufmitteln 
sowie aus anderen materiellen 
Werten und Finanzressourcen ge
bildet. Der Betrieb verfügt über 
alle Eigentumsrechte auf diese 
Sach- und Geldwerte.

Der Betrieb Ist verpflichtet, 
die Reproduktion der material- 
technischen Basis auf progressi
ver Grundlage zu sichern sowie 
die Produktionskapazitäten und 
Grundfonds effektiv zu nutzen.

2. Zur Erreichung der vollen 
ökonomischen Effektivität des 
Produktionspotentials wird die 
Arbeit des Betriebs zweischichtig 
und bei einzigartigen und kost
spieligen Ausrüstungen sowie 
dort, wo es die Produktionsbe
dingungen erfordern, drei- oder 
vierschichtig organisiert. Die 
Einführung eines anderen Ar
beitsregimes wird mit Erlaubnis 
der höherstehenden Behörden auf 
Vereinbarung mit dem Vollzugs
komitee des örtlichen Sowjets

(Fortsetzung S. 2)
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der Volksdeputierten und dem 
entsprechenden Gewerkschafts
organ gestattet.

3. Die Umlaufmittel stehen dem 
Betrieb zur Verfügung und kön
nen nicht eingezogen werden. 
Der Mangel an eigenen Umlauf
mitteln wird durch den mit wirt
schaftlicher Rechnungsführung 
erzielten Gewinn des Kollektivs 
ersetzt und ihre Auffüllung er
folgt auf Kosten der eigenen Res
sourcen. Der Betrieb ist verpflich
tet. die Unversehrtheit, die ra
tionelle Nutzung und die Erhö
hung der Umschlagsgeschwindig
keit der Umlaufmittel zu 
sichern

II. Leitung des Betriebs (der Vereinigung)
und die Selbstverwaltung des Arbeitskollektivs

Artikel 5. Die Struktur der 
Vereinigung und des Betriebs

1. In den Zweigen der Volks
wirtschaft bestehen ihren Zielen 
und Aufgaben der wirtschaft
lichen Tätigkeit, ihren Struktur
besonderheiten und Leitungsorga
nisation nach verschiedene Typen 
von Vereinigungen und selbstän
digen Betrieben. Ihre Hauptarten 
sind die Produktlons- sowie die 
Forschungs- und Produktions
vereinigung. Unabhängig von 
der territorialen Standortvertei
lung ihrer Struktureinheiten und 
den ihr angehörenden selbständi
gen Betrieben funktioniert die 
Vereinigung wie ein einheitlicher 
wirtschaftlicher Produktionskom
plex, gewährleistet die organi
sche Verbindung der Entwick
lungsinteressen der einzelnen 
Zweige und Territorien. Sie übt 
ihre Tätigkeit auf der Grundlage 
des einheitlichen Plans und der 
einheitlichen Bilanzen aus.

Der Betrieb und die Vereini
gung organisieren die Industrie
betreuung und den Industriever
trieb ihrer Erzeugnisse; nötigen
falls werden dazu entsprechende 
Unterabteilungen gebildet.

2. Die Produktionsvereinigung 
wird für die Herstellung einiger 
Arten von Erzeugnissen (Arbei
ten und Diensten) auf der 
Grundlage einer effektiveren 
Nutzung des wissenschaftlich- 
technischen Potentials, der ent
wickelten Fachspeziallslerung, 
der Kooperation und der Kombi
nierung der Produktion gebildet. 
Sie besteht aus Struktureinheiten, 
die die Produktlons-, Bau-, 
Transport-, Handels- und andere 
Tätigkeiten ausüben. Der Ver
einigung können auch technolo
gische, wissenschaftliche For
schungs-, Projektierung- und 
Konstruktionsorganisationen so
wie andere Struktureinheiten an
gehören.

3. Die Forschungs- und Pro
duktionsvereinigung wird ge
schaffen, um in kürzesten Fristen 
hocheffektive Komplexe von 
Maschinen, Ausrüstungen, Gerä
ten, technologischen Vorgängen 
und Materialien zu etwickeln und 
in die Produktion überzuleiten, 
die den wissenschaftlich-techni
schen Fortschritt in den entspre
chenden Richtungen bestimmen 
und eine wichtige volkswirtschaft
liche Bedeutung haben. Sie wird 
auf der Basis der Forschungs- 
(Projektierungs-, Konstruktions
und technologischen) Organisatio
nen oder Betrieben (Produktions
vereinigungen) gebildet, die über 
eine entwickelte Konstruktions
und Experimentalbasis verfügen, 
und funktioniert wie ein einheit
licher Forschungs- und Produk
tionskomplex.

4. Der Betrieb besteht aus 
folgenden Unterabteilungen: Pro
duktionsstätten, Abteilungen, 
Abschnitten, Farmen, Brigaden. 
Arbeitsgruppen, Büros, Labors 
und anderen, die nach der inner
betrieblichen wirtschaftlichen 
Rechnungsführung oder nach der 
Kollektivauftragsmethode arbei
ten.

Den Unterabteilungen können 
nach einer vom Betrieb festgeleg
ten Ordnung Anteile aus dem Stl- 
mullerugs- und dem Entwick
lungsfonds zugewiesen werden. 
Das Ausmaß dieser Abführungen 
hängt von den Ergebnissen ihrer 
Tätigkeit ab.

5. In der Vereinigung wirken 
ihre Struktureinheiten nach den 
Prinzipien der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung und bestehen, 
gemäß den im Betrieb bestätig
ten Bestimmungen darüber, aus 
Unterabteilungen. Die Struktur
einheit kann ihre eigene Bilanz 
und ihr eigenes Konto in den 
Bankanstalten haben.

Die Vereinigung gewährt der 
Struktureinheit die nötigen 
Grundfonds und Umlaufmittel, 
bestimmt die Ordnung der inner
betrieblichen Beziehungen und 
der Lösung von Streitfragen zwi
schen der Struktureinhelten sowie 
den Grad ihrer Verantwortung 
für die Nichterfüllung der Ver
pflichtungen.

Die Struktureinheit kann im 
Rahmen der ihr durch die Ge
setzgebung und die Vereinigung 
eingeräumten Rechte über das 
Betriebsvermögen verfügen und 
Im Namen der Vereinigung Wirt
schaftsverträge mit anderen Or
ganisationen schließen.

Die Vereinigung kann der 
Struktureinheit das Recht gewäh
ren, die Wirtschaftsverträge Im 
Namen dieser Struktureinheit zu 
schließen und dafür mit Ihrem 
Betriebsvermögen zu haften. Bel 
dessen Knappheit übernimmt die 
Vereinigung die gesamte Verant
wortung.

Die Struktureinheit bildet den 
Stlmullerungs- und den Entwick
lungsfonds gemäß der von der 
Vereinigung festgelegten Ord

4. Der Betrieb hat das Recht: 
an andere Betriebe und Orga

nisationen Produktionsgebäude, 
Ausrüstungen, Transportmittel, 
Inventar, Rohstoffe und andere 
Materialwerte zu übergeben, zu 
verkaufen, zu tauschen, zu ver
pachten, sie für zeitweilige Be
nutzung kostenlos zur Verfügung 
zu stellen oder auszuleihen sowie 
sie von ihrer Bilanz abzuschrei
ben, wenn sie abgenutzt oder 
moralisch veralten sind:

die Material- und Geldressour
cen, darunter auch den Stimulie
rungsfonds mit Zustimmung des 
Arbeitskollektivs an andere Be
triebe und Organisationen zu 
übergeben die Arbeiten oder 

nung und je nach den Ergebnis
sen ihrer Tätigkeit. Die Mittel 
aus diesen Fonds können durch 
die Vereinigung nicht ohne Zu
stimmung des Arbeitskollektivs 
der Struktureinheit eingezogen 
werden. Die Vereinigung hat das 
Recht, der Struktureinheit einen 
Teil des Entwlcklungs- sowie ei
nes anderen Fonds zur Verfügung 
zu stellen.

6. Der Bestand der Vereinl-, 
gung wird vom höherstehenden 
Organ, die Struktur der dieser 
Vereinigung angehörenden Ein
heiten — von der Vereinigung 
und die Struktur des Betriebs 
sowie seiner Unterabteilungen — 
vom Betrieb bestätigt.

Die Vereinigung wird In der 
Regel von einem Leiter und der 
Administration der führenden 
Struktureinheit (des Leitbetriebs) 
verwaltet und meistens nach dem 
Zweistufensystem gestaltet: sie 
ist unmittelbar dem Ministerium, 
dem Staatlichen Komitee und 
dem Amt untergeordnet.

In die Vereinigung können 
selbständige Betriebe, die nach 
dem vorliegenden Gesetz das 
Recht dazu haben, aufgenommen 
werden. Die Vereinigung leitet 
solche Betriebe und übt ihnen 
gegenüber Fuktionen eines über
geordneten Organs aus, sie hat 
das Recht, die Erfüllung der 
einzelnen betriebswirtschaftlichen 
Funktionen durch sie völlig oder 
teilweise zu zentralisieren. Da
bei können die für die Ausübung 
der genannten Funktionen nöti
gen Mittel der Betriebe mit ihrer 
Einwilligung zetralisiert werden.

7. Um das Konzentrations
niveau der Betriebsproduktion 
weiter zu erhöhen, können die 
Vereinigungen und Organisatio
nen in den Bestand großer Orga
nisationsstrukturen — der Staat
lichen Betriebsvereinigungen — 
aufgenommen werden. Die Be
triebe, Vereinigungen und Orga
nisationen, die den genannten 
Vereinigungen angehören, be
wahren ihre wirtschaftliche Selb
ständigkeit und handeln gemäß 
dem vorliegenden Gesetz.

Artikel 6. Die Leitung des 
Betriebs

1. Die Leitungstätigkeit der 
Betriebe erfolgt auf der Grund
lage des Prinzips des demokra
tischen Zentralismus, auf der 
Verbindung der zentralisierten 
Leitung und der sozialistischen 
Selbstverwaltung des Arbeitskol
lektivs.

Die sozialistische Selbstverwal
tung erfolgt unter den Verhält
nissen der weitgehenden Publi
zität durch die Teilnahme des 
ganzen Kollektivs und dessen 
Massenorganisationen an der Er 
arbeltung der wichtigsten Be
schlüsse, an der Kontrolle ihrer 
Erfüllung, durch die Wahl der 
Leiter und durch die Realisierung 
des Prinzips der Einzelleitung 
der Betriebe. Auf der Basis der 
Selbstverwaltung wird die Verei
nigung aller Bemühungen und 
die Entwicklung der Initiative 
der Werktätigen für die Erzie
lung hoher Arbeitsergebnisse, so
wie ihre Erziehung im Sinne der 
Organisiertheit und Disziplin, 
der Erhöhung ihres politischen 
Bewußtseins gesichert.

Als politischer Kern des Kol
lektivs handelt die Parteiorgani
sation des Betriebs im Rahmen 
der Verfassung der UdSSR, sie 
lenkt die Arbeit des ganzen 
Kollektivs, seiner Selbstverwal
tungsorgane, der Gewerkschafts-, 
der Komsomol 'und anderer Mas
senorganisationen und kontrol
liert die Tätigkeit der Admini
stration.

Die sozlal-okonomlschen Ent
scheidungen, die die Tätigkeit 
des Betriebs betreffen, werden 
vom Leiter unter Beteiligung 
des Arbeitskollektivs, der Par
tei-, Gewerkschafts- und Komso
molorganisation gemäß ihren 
Statuten und der Gesetzgebung 
getroffen.

2. Im Betrieb werden die Lei
ter (in der Regel in Form eines 
Wettbewerbs) gewählt, was eine 
Verbesserung der qualitativen 
Zusammensetzung der leitenden 
Kader und eine Verstärkung ihrer 
Verantwortung für die Ergebnis
se ihrer Tätigkeit sichert. Das 
Wahlprinzip wird angewendet in 
bezug auf die Leiter von Betrie
ben, Struktureinhelten der Verei
nigungen, Produktlonsabtellungen 
und -abschnitten, Farmen und Ar
beitsgruppen sowie in bezug auf 
Meister und Brigadiere.

3. Der Leiter des Betriebs als 
einer Struktureinheit der Verei
nigung bringt die Interessen des 
Staates und des Arbeitskollektivs 
zum Ausdruck. Er wird auf einer 
Vollversammlung (Konferenz) des 
Arbeitskollektivs durch geheime 
oder offene Abstimmung (Je nach 
dem Ermessen der Versammlung 
oder Konferenz) für eine Dauer

Dienste für den Betrieb ausfüh
ren.

Der Gewinn von der Realisie
rung des nichtausgenützten Be
triebsvermögens und das Pacht
geld (wenn das Verpachten nicht 
die Hauptbeschäftigung des Be
triebs ist) werden in besagten Fäl
len an den Fonds für Entwicklung 
der Produktion der Wissenschaft 
und Technik abgeführt und die 
Verluste, die bei der Übergabe 
an andere Betriebe und Organi
sationen sowie bei dem Verkauf 
und dem Abbuchen des Betriebs 
vermögens entstehen, werden vom 
Betrieb auf Kosten des entspre
chenden Fonds für ökonomische 
Stimulierung gedeckt.

von fünf Jahren gewählt und 
von einem übergeordneten Organ 
bestätigt. Falls die vom Arbeits
kollektiv gewählte Kandidatur 
von dem übergeordneten Organ 
nicht bestätigt wird, werden 
Neuwahlen anberaumt. Dabei ist 
das übergeordnete Organ ver
pflichtet, dem Arbeitskollektiv 
die Ursachen der Nichtbestäti
gung der Wahlergebnisse zu 
erklären.

Der Leiter des Betriebs als 
einer Struktureinheit der Vereini
gung kann vom übergeordneten 
Organ auf Grund eines Beschlus
ses der Vollversammlung (der 
Konferenz) des Arbeitskollektivs 
oder — auf dessen Ermächtigung 
— des Rates des Arbeitskollek
tivs vorfristig seines Amtes ent
hoben werden.

Der vom Arbeitskollektiv ge
wählte Leiter der führenden 
Struktureinheit (des Leitbetriebs) 
wird von einem übergeordneten 
Organ als Leiter der Vereinigung 
bestätigt. Falls die Vereinigung 
von einem gesonderten Apparat 
verwaltet wird, wird die Wahl 
des Leiters der Vereinigung auf 
einer Konferenz von Vertretern 
der Arbeitskollektive ihrer Struk
tureinheiten und Betriebe durch
geführt. Eine vofrlstlge Enthe
bung des Leiters der Vereinigung 
seines Amtes erfolgt in gleicher 
Ordnung.

Die Leiter der Unterabteilun
gen — der Produktionsstätten, 
Betriebsabschnitte, Farmen und 
Arbeitsgruppen, sowie die Mei
ster und Brigadeleiter werden 
von entsprechenden Kollektiven 
durch geheime oder offene Ab
stimmung für eine Dauer von 
fünf Jahren gewählt und vom 
Betriebsleiter bestätigt. Die ge
nannten Leiter können vom Be
triebsleiter auf Grund eines 
Beschlusses des Kollektivs der 
entsprechenden Unterabteilung 
vorfristig ihres Amtes enthoben 
werden.

Die Leiter von Betrieben, von 
Struktureinhelten der Vereini
gungen und von Unterabteilun
gen sowie die Meister und Briga
diere, die nach Ablauf ihrer Voll- 
machtpfllcht des Amtes enthoben 
werden. können neugewählt 
oder, gemäß der Ordnung, die 
von der Gesetzgebung in bezug 
auf von Wahlfunktionen befreite 
Personen festgelegt ist, in ein 
anderes Amt eingesetzt werden.

Die stellvertretenden Leiter, 
die Leiter des Rechts- und des 
Buchhalterdlenstes sowie des 
Dienstes für Kontrolle über die 
Betriebsqualität werden in fest
gelegter Ordnung von ihrem Lei
ter eingesetzt und entlassen.

4. Die Einzelleitung im Selbst
verwaltungssystem erfolgt im 
Betrieb durch den Betriebsleiter 
und die Leiter der Strukturein
helten der Vereinigung sowie der 
Unterabteilungen.

Der Betriebsleiter (der Gene
raldirektor, der Direktor, der 
Abteilungsleiter und der Ge
schäftsführer) steht der -ganzen 
Tätigkeit vor und organisiert die 
Arbeit des Betriebs. Er trägt die 
Verantwortung für die Ergebnis
se der Arbeit des Betriebs vor 
dem Staat und dem Arbeitskollek
tiv.

Der Betriebsleiter handelt ohne 
Vollmacht im Namen des Be
triebs; er vertritt ihn in allen Be
trieben, Institutionen, Organisa
tionen, verfügt über das Vermö
gen des Betriebs, schließt Ver
träge ab, stellt Vollmachten aus, 
eröffnet in den Banken Kontos 
des Betriebes.

Im Rahmen der Kompetenz des 
Betriebes erläßt sein Leiter 
dienstliche Verfügungen und er
teilt Anweisungen, die für alle 
Betriebsmitarbeiter obligatorisch 
sind. Die Beschlüsse der Leiter 
von Struktureinheiten und Un
terabteilungen, der Meister 
und Brigadiere sind für alle ih
nen unterstellten Mitarbeiter ver
bindlich.

5. Die Grundform der Aus
übung der Vollmacht des Arbeits
kollektivs Ist die Vollversamm
lung (Konferenz).

Die Vollversammlung (Konfe
renz) des Arbeitskollektivs:

wählt den Betriebsleiter, den 
Rat des Arbeitskollektivs, nimmt 
Rechenschaftslegungen über ihre 
Tätigkeit entgegen;

erörtert und bestätigt die 
Pläne der ökonomischen und so
zialen Entwicklung des Betriebs, 
ermittelt Wege zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und 
des Gewinns (des Einkommens), 
zur Erhöhung der Effektivität der 
Arbeit und der Qualität der Pro
duktion, zur Erhaltung und Ver
mehrung des Volkseigentums, der 
Festigung der materiell-techni
schen Basis des Betriebs als der 
Grundlage der Lebenstätigkeit 
des Kollektivs;

befürwortet den Kollektivver
trag und ermächtigt das Gewerk

schaftskomitee, den Vertrag mit 
der Administration im Namen des 
Arbeitskollektivs zu unter
zeichnen; übernimmt sozialisti
sche Verpflichtungen; bestätigt 
auf Vorstellung der Administra
tion und des Gewerkschaftskomi
tees die Regeln der innerbetrieb
lichen Arbeitsordnung;

erörtert andere, besonders 
wichtige Fragen der Tätigkeit 
des Betriebs.

6. Die Vollversammlung 
(Konferenz) des Arbeitskollektivs 
des Betriebs wird vom Rat des 
Arbeitskollektivs Je nach der 
Notwendigkeit nicht seltener als 
zweimal im Jahr einberufen. Die 
Fragen zur Erörterung auf der 
Versammlung (Konferenz) wer
den auf Initiative des Rats des 
Arbeitskollektivs, der Admini
stration. der Partei- und der Ge
werkschaftsorganisation, der Or
gane der Volkskontrolle, einzel
ner Mitglieder des Kollektivs so
wie der übergeordneten Organe 
unterbreitet.

Artikel 7. Der Rat des Ar
beitskollektivs des Betriebs

1. In der Zelt zwischen den 
Versammlungen (Konferenzen) 
wird die Vollmacht des Arbeits
kollektivs vom Rat des Ar
beitskollektivs des Betriebs 
(Struktureinheit der Vereinigung) 
ausgeübt. Der Rat konzentriert 
die Hauptaufmerksamkeit auf die 
Entwicklung der Initiative der 
Werktätigen, die Hebung des 
Beitrags jedes Arbeitenden zur 
gemeinsamen Sache, ergreift 
Maßnahmen zur Erreichung ho
her Endresultate in der Tätigkeit 
des Betriebs und zur Erzielung 
des bei wirtschaftlicher Rech
nungsführung erarbeiteten Ein
kommens des Kollektivs.

Der Rat des Arbeitskollektivs: 
übt die Kontrolle aus über die 

Erfüllung der Beschlüsse der 
Vollversammlungen (Konferen
zen) der Arbeitskollektive, über 
die Realisierung der kritischen 
Bemerkungen und Vorschläge der 
Arbeiter und Angestellten, in
formiert das Arbeitskollektiv 
über ihre Erfüllung;

nimmt Berichte der Administra
tion entgegen über den Verlauf 
der Erfüllung der Pläne und 
Vertragsverpflichtungen und 
über die Resultate der Produk
tion- und Wirtschaftstätigkeit, 
trifft Maßnahmen zu einer effek
tiveren Arbeit des Betriebs und 
die Einhaltung des Prinzips der 
sozialen Gerechtigkeit;

bestätigt zusammen mit den 
Wahlorganen der Partei-, der 
Gewerkschafts- und der Komso
molorganisation die Bedingungen 
des sozialistischen Wettbewerbs 
und wertet ihn aus;

löst Fragen der Vervollkomm
nung der Leitung und der Orga
nisationsstruktur des Betriebs, 
der, Gewährleistung der Überein
stimmung der Entlohnung der 
Arbeitenden mit ihrem persön
lichen Beitrag sowie der gerech
ten Verteilung sozialer Güter;

trifft Entscheidungen über die 
Nutzung der Fonds der Entwick
lung der Produktion, Wissen
schaft und Technik, der mate
riellen Stimulierung, der sozialen 
Entwicklung, über die Abführung 
von Mitteln für den Bau von 
Wohnhäusern, Kindereinrichtun
gen, Betriebskantinen, die Ver
besserung der Arbeitsbedingun
gen und des Arbeitsschutzes, der 
medizinischen, kulturellen und 
kommunalen Betreuung der Ar
beiter und Angestellten, behan
delt andere Fragen der sozialen 
Entwicklung des Kollektivs;

löst Fragen der Ausbildung 
und Qualifizierung der Kader, 
der Einhaltung der Regeln der 
innerbetrieblichen Ordnung, der 
staatlichen, Produktlons- und 
Arbeitsdisziplin im Betrieb, 
beschließt Maßnahmen zu ihrer 
Festigung:

verwirklicht die Kontrolle 
über die Gewährung von Ver
günstigungen und Vorrechten 
den Neuerern, Aktivisten der 
Produktion, Veteranen des Kriegs 
und der Arbeit aus den Fonds 
der materiellen Stimulierung und 
sozialen Entwicklung;

nimmt die Berichte der Vertre
ter der Kollektive der Unterabtei
lungen entgegen, macht Vorschlä
ge über Maßnahmen der morali
schen und materiellen Aufmun
terung für Arbeitserfolge, erör
tert Vorschläge zur staatlichen 
Auszeichnung;

löst Fragen der Wahl der Rä
te der Kollektive der Produk
tionstätten, Abschnitte, Abtei
lungen, Reviere und anderer Un
terabteilungen und legt ihre Voll
machten im Rahmen des Rats des 
Arbeitskollektivs (Struktureinheit 
der Vereinigung) fest;

löst andere Fragen der Pro
duktlons- und sozialen Entwick
lung, wenn sie in der Kompetenz 
der Versammlung (Konferenz) 
des Arbeltskollektivs liegen.

Der Rat des Arbeitskollektivs 
wirkt in engem Kontakt mit der 
Administration, der Partei- der 
Gewerkschafts-, der Komsomol- 
und anderen Massenorganisatio
nen.

2. Die Beschlüsse des Rats des 
Arbeitskollektivs, die im Rahmen 
seiner Befugnisse und in Über
einstimmung mit der Gesetzge
bung verabschiedet wurden, sind 
für die Administration und die 
Mitglieder des Kollektivs ver
bindlich.

Bel Meinungsverschieden
heiten zwischen der Administra
tion und dem Rat des Arbeitskol
lektivs wird die Frage auf der 
Vollversammlung (Konferenz) 
des Arbeitskollektivs gelöst.

3. Der Rat des Arbeitskollek
tivs wird auf der Vollversamm
lung (Konferenz) des Kollektivs 
des Betriebs (der Struktureinheit 
der Vereinigung) in geheimer 
oder offener Abstimmung für 
eine Dauer von 2 bis 3 Jahren

gewählt, in den Rat werden Ar- 
eiter. Brigadiere, Meister, Spe
zialisten, Vertreter der Admini

stration, der Partei-, der Gewerk
schafts-, der Komsomol- und ande
rer Massenorganisationen ge
wählt. Der zahlenmäßige Bestand 
des Rats wird von der Vollver
sammlung (Konferenz) des Ar
beitskollektivs bestimmt. Die Ver
treter der Administration dürfen 
nicht mehr als ein Viertel der
Gesamtzahl der Mitglieder des
Rats des Arbeitskollektivs aus
machen. Bel den turnusmäßigen 
Wahlen wird der Bestand des 
Rats in der Regel nicht weniger 
als um ein Drittel erneuert.

Der Rat des Arbeitskollektivs 
wählt aus seinem Bestand den 
Vorsitzenden, die stellvertreten
den Vorsitzenden und den Sekre
tär des Rats. Die Sitzungen des 
Rats werden Je nach Notwendig
keit, Jedoch nicht seltener als 
einmal im Quartal abgehalten. 
Die Mitglieder des Rats dés 
Arbeitskollektivs erfüllen ihre 
Pflichten ehrenamtlich.

Das Mitglied des Rats des 
Arbeitskollektivs darf ohne Zu
stimmung des Rats des Arbeits
kollektivs nicht gekündigt oder 
einer Disziplinarstrafe unterzo
gen werden.

Das Mitglied des Rats, welches 
das Vertrauen des Kollektivs 
nicht rechtfertigt hat, kann auf 
Beschluß der Vollversammlung 
(Konferenz) aus dem Rat des 
Arbeitskollektivs ausgeschlossen 
werden.

Die Administration des Betriebs 
hat die nötigen Bedingungen für 
eine effektive Tätigkeit des Rats 
des Arbeitskollektivs zu schaffen.

Artikel 8. Die Kader des Be
triebs.

1. Die Arbeit zu der Wahl, 
dem Einsatz und der Erziehung 
der Kader im Betrieb wird von 
der Administration und der Par
teiorganisation bei aktiver Teil
nahme des Rats des Arbeitskollek
tivs. der Gewerkschafts-, Komso 
mol- und anderer gesellschaft
licher Organisationen durchge
führt.

Der Betrieb gründet ein stabi
les Arbeitskollektiv, das hohe 
Endresultate unter den Bedin
gungen der vollständigen Wirt
schaftlichen Rechnungsführung, 
der Selbstfinanzierung und unter 
Inanspruchnahme der Grundsätze 
der Selbstverwaltung zu erzielen 
vermag. Er sichert die Entspre
chung der Kader den wachsenden 
Forderungen der modernen Pro
duktion, fördert die Sachlichkeit 
und Verantwortung der Arbeiter 
für die Lösung der Aufgaben des 
Betriebs, erzieht die Kader an 
den besten Traditionen und im 
Geiste des Stolzes auf das eigene 
Kollektiv und erhöht ihre Inter
essiertheit an der höchsten Ar
beitsproduktivität; strebt danach, 
daß jeder Arbeiter seinen Ar
beitsplatz schätzt.

2. Der Betrieb trägt ständig 
Sorge um das stete Wachstum 
der Berufsmeisterschaft, des po
litischen, allgemeinen und Kultur
niveaus der Kader, um die Um
setzung der Arbeitenden ge
mäß ihrer Qualifikation und den 
Interessen der Produktion. Zu 
diesem Zweck organisiert der Be
trieb die Aus- und Weiterbildung 
der Kader, wobei die berufliche 
mit der ökonomischen Schulung 
organisch vereint wird, sichert 
das Wachstum der Qualifikation 
der Arbeitenden unmittelbar in 
der Produktion und in den Lehr
anstalten, festigt die Lehr- und 
die materielle Basis, organisiert 
Lehrkombinate, Lehrgänge 
und Zentren sowie Schulen zum 
Studium fortschrittlicher Arbeits
methoden, fördert die Lehrmei
sterschaft.

Der Betrieb schafft die nötigen 
Bedingungen für die Vereinigung 
der Ausbildung mit der Arbeit 
und gewährt Vergünstigungen, 
die von der Gesetzgebung vorge
sehen sind. Die Arbeiter können 
auf ihre Zustimmung vom Betrieb 
zum Studium an Fach-und Hoch
schulen, sowie an der Aspiran
tur mit Auszahlung eines Stipen
diums delegiert werden. Der Be
trieb bezahlt in festgelegtem Um
fang die Ausbildung von Spezia
listen an Hochschulen und die 
Qualifizierung der Arbeiter.

Der Betrieb steht den Lehran
stalten bei der Ausbildung der 
Jugend für die Arbeit und beim 
Formen ihrer Berufsinteressen 
bei.

3. Die leitenden Kader des Be
triebs müssen hohe sachliche, po
litische und moralische Eigen
schaften, sozialistischen Unter
nehmungsgeist und Prinzipien
treue besitzen. sie müssen im
stande sein, ein geschlossenes 
Kollektiv zu bilden und die Ver
knüpfung der Interessen des Ar
beitskollektivs mit den Interes
sen des Volkes zu sichern. Der 
zeitgenössische Leiter braucht

III. Die Produktions-und die soziale 
Tätigkeit des Betriebs

Artikel 10. Die Planung
1. Die Planung der Tätigkeit 

des Betriebs erfolgt nach dem 
Prinzip des demokratischen 
Zentralismus auf wissenschaft
licher Grundlage und unter akti
ver Beteiligung des Arbeitskol
lektivs an der Ausarbeitung und 
Diskussion der Pläne. Dabei 
wird von der Notwendigkeit aus
gegangen, den wachsenden Be
darf der Konsumenten an hoch
wertigen Erzeugnissen (Arbeiten 
und Diensten) bei geringem Auf
wand zu decken und die Zunah
me des durch die wirtschaftliche 
Rechnungsführung erzielten Ein
kommens des Kollektivs als der 
Hauptquelle für die Selbstfinan
zierung seiner Produktlons- und 

hohen Professionalismus, er muß 
die Grundlagen der Wissenschaft 
der Leitung beherrschen sowie 
ökonomisch denken können, was 
die Perspektive sehen und effek
tiv wirtschaften hilft.

Der Betrieb schafft eine Reser
ve der leitenden Kader und führt 
mit ihnen ständige Arbeit durch.

4. Um die Auswahl, den Ein
satz und die Erzelhung der Ka
der zu verbessern, ihre fachli
che Qualifikation sowie die 
Qualität und Effektivität ihrer 
Arbeit zu erhöhen und eine en- 
gere Verbindung der Löhne und 

ehälter mit den Arbeitsergeb
nissen zu gewährleisten muß im 
Betrieb die Eignungsprüfung der 
leitenden .Mitarbeiter und Fach
leute durchgeführt werden.

Anhand der Ergebnisse der 
Eignungsprüfung trifft der Be
triebsleiter Entscheidungen be
züglich der Erhöhung oder Her
absetzung der Lohngruppe und 
der Quallflkatlonskategorie der 
Mitarbeiter, der Erhöhung oder 
Herabsetzung des Gehalts, der 
Stiftung, Abänderung oder Auf
hebung der Gehaltzuschläge, der 
Beförderung oder Absetzung der 
Mitarbeiter, Wenn die von den 
Kollektiven gewählten Leiter 
der Produktionseinhelten gemäß 
den Ergebnissen der Eignungs
prüfung ihrer Dienststellung 
nicht entsprechen, können sie 
auf Beschluß des Kollektivs der 
Jeweiligen Produktionseinheit ih
res Amtes enthoben werden.

Artikel 9. Die Beziehungen 
zwischen dem Betrieb, dem hö
heren Organ und den örtlichen 
Sowjets der Volksdeputierten.

1. Die Beziehungen zwischen 
dem Betrieb und dem höheren 
Organ (dem Ministerium, dem 
Staatlichen Komitee. der Ver
waltung oder einem anderen hö
heren Organ) gestalten sich auf 
der Grundlage der planmäßigen 
Leitung, der Befolgung der Prin
zipien der durchgehenden wirt
schaftlichen Rechnungsführ u n g. 
der Selbstfinanzierung und der 
Selbstverwaltung im Betrieb.

Sämtliche Staats- und Lei
tungsorgane müssen mit allen 
Mitteln die Entwicklung der 
wirtschaftlichen Eigenverantwor
tung. der Initiative und des so
zialistischen Unternehmungsgei
stes in den Betrieben und ihren 
Arbeitskollektiven fördern.

Die Leitung des Betriebs er
folgt vor allem über ökonomi
sche Methoden auf der Grundla
ge der staatlichen Aufgaben, der 
langfristigen ökonomischen Nor
mative und Limits. Das Verzeich
nis der dem Betrieb vorgegebe
nen staatlichen Aufgaben, öko
nomischen Normativen und Li
mits wird durch den Ministerrat 
der UdSSR bestätigt. Das höhere 
Organ ist nicht berechtigt, dem 
Betrieb staatliche Aufgaben, öko
nomische Normative und Limits 
über das bestätigte Verzeichnis 
hinaus zu übertragen. Die No
menklatur des staatlichen Auf
trags wird vom Staatlichen Plan
komitee der UdSSR und dem Mi
nisterium (einem zentralen Staats
organ) der UdSSR bestätigt. Für 
Betriebe, die den Republikmi
nisterien und anderen zentralen 
Verwaltungen untergeordnet 
sind, sowie für Konsumgüter und 
entgeltliche Dienstlelstu n g e n 
(außer den staatlichen Aufträgen 
des Staatlichen Plankomitees der 
UdSSR, den Ministerien und an
deren zentralen Verwaltungen 
der UdSSR) wird die Nomenkla
tur des staatlichen Auftrags 
durch den Ministerrat der Jewei
ligen Unionsrepublik bestätigt. 
Die einem Betrieb vorgegebe
nen Ausgangsdaten zur Planung 
müssen untereinander strikt ver
knüpft werden.

Der Betrieb läßt sich von 
den Forderungen der einheitli
chen technischen Politik leiten, 
die innerhalb eines Zweiges vom 
Ministerium bzw. von einem an
deren zentralen Staatsorgan 
durchgeführt wird; er wird durch 
diesen bei der Aus- und der 
Weiterbildung der Kader sowie 
bei der Verwirklichung seiner 
außenwirtschaftlichen Beziehun
gen unterstützt.

Das höhere Organ ist ver
pflichtet. durch seine sämtliche 
Tätigkeit Voraussetzungen für die 
effektive Arbeit des Betriebs zu 
schaffen, strikt die Rechte des 
Betriebs zu wahreitr zu deren vol
len Wahrnehmung beizutragen, 
sich nicht in die operativ-wirt
schaftliche Tätigkeit des Betriebs 
einzumischen und dessen Arbeits
kollektiv über seine Tätigkeit zu 
informieren.

Durch die Realisierung von 
Maßnahmen zur Überwindung der 
Selbstkosten- und Preisüberzie
hung, der Stagnation in der tech
nischen Entwicklung der Pro
duktion und der künstlichen Ein
dämmung des Ausstoßes und des 

sozialen Entwicklung sowie für 
die Entlohnung zu gewährlei
sten.

2. Bel der Ausarbeitung der 
Perspektiven seiner Produktions
und sozialen Entwicklung geht 
der Betrieb von den weitreichen
den Aufgaben des Zweiges aus 
und berücksichtigt die Pläne der 
Komplexentwicklung des Terri
toriums. Er sieht Maßnahmen 
vor, die darauf zielen, die Pro
duktion zu erweitern. deren 
technischen Stand zu heben, die 
Erzeugnisse entsprechend den 
Erfordernissen des Binnen- und 
des Weltmarktes zu erneuern und 
zu verbessern, die wissenschaft
lich-technischen Erkenntn 1 s s e 

Absatzes. gefragter Erzeugnisse 
muß das höhere Organ der Ten
denz einzelner Betriebe zur Mo
nopollage entgegenwirken.

2. Gemäß dem festgelegten 
Normativ führt der Betrieb dem 
höheren Organ einen Teil sei
nes Gewinns (Einkommens) zu 
zwecks Bildung zentralisierter 
Fonds und Reserven. Aus die
sen Fonds und Reserven kann 
das höhere Organ dem Betrieb 
die für die Realisierung von Maß
nahmen zur Zweigentwicklung 
erforderlichen Mittel * bereitstel
len.

3. Dem höheren Organ obliegt 
die Kontrolle der Betriebstätig
keit, der Einhaltung der Gesetz
gebung und der Instandhaltung 
des sozialistischen Eigentums. 
Nicht häufiger als einmal im 
Jahr überprüft das höhere Organ 
unter Beteiligung der daran in
teressierten Einrichtungen die 
Produktlons-, die Finanz- und 
die Wirtschaftstätigkeit des Be
triebs.

Das Ministerium, die zentrale 
Verwaltung sowie ein anderes 
Organ dürfen dem Betrieb nur 
Jene Anordnungen erteilen, die 
in den durch die Gesetzgebung 
für sie festgelegten Kompetenz
bereich gehören. Sollten das Mi
nisterium, die zentrale Verwal
tung oder das andere höhere Or
gan eine Entscheidung treffen, 
die nicht in ihre Kompletenz fällt 
bzw. gegen die Gesetzgebung 
verstößt, so hat der Betrieb das 
Recht, die Staatliche Arbitrage 
zu ersuchen, diese Éntscheidung 
vollinhaltlich oder teilweise, als 
nicht statthaft zu erklären.

Das höhere Organ, das gegen 
die Rechte des Betriebs versto
ßen hat, ist verpflichtet, den 
Schaden zu ersetzen, den es dem 
Betrieb mit seinen Anordnungen 
sowie durch die unzuverlässige 
Einlösung seiner Verpflichtun
gen ihm gegenüber zugefügt 
hat. Die Auseinandersetzungen in 
Fragen des Schadenersatzes wer
den von der Staatlichen Arbitra
ge geschlichtet.

4. Der Betrieb beteiligt sich 
rege an der Arbeit, die der So
wjet der Volksdeptierten ent
sprechend der Gesetzgebung zur 
Gewährleistung der ökonoml- i 
sehen und sozialen Komplexent- I 
Wicklung des Territoriums und 
zur besseren Befriedigung der 
Bedürfnisse der Bevölkerung 
durchführt, sowie an der For
mung des. Lokalhaushalts gemäß 
den festgelegten Normativen.

In seiner Arbeit bei der Er
mittlung und Mobilmachung von 
Reserven für die raschere Ent
wicklung und die Steigerung der 
Produktionseffektlvl t ä t wirkt 
der Betrieb mit dem So
wjet der Volksdeputierten zu
sammen. Ein Teil der Mittel, die 
der Betrieb dank der Realisie
rung der von den Sowjets zur 
Nutzung der Reserven für Pro
duktionssteigerung und Material
ökonomie eingeleiteten Maßnah
men einsparen konnte, werden 
den Ministerräten der Unionsre
publiken (ohne Gebietsuntertei
lung) und der autonomen Repu
bliken sowie den Vollzugskomi
tees der örtlichen Sowjets für die 
wirtschaftliche und soziale Ent
wicklung der jeweiligen Territo
rien zur Verfügung gestellt.

Der Betrieb koordiniert mit 
dem entsprechenden Ministerrat 
der Unionsrepublik (ohne Ge
bietsunterteilung) autonomen Re
publik sowie mit dem Vollzugs
komitees des örtlichen Sowjets 
der Volksdeputierten die tech
nischen und ökonomischen Be
gründungen und Berechnungen 
für den Bau von Objekten wie 
auch die Titelliste der Bauvor
haben gemäß den festgelegten 
Kennziffern.

Die örtlichen Sowjets der 
Volksdeptierten sorgen für die 
effektive Tätigkeit der auf ihrem 
Territorium gelegenen Betriebe 
und ergreifen Maßnahmen. die 
darauf gerichtet sind, ein günsti
ges Regime für die Betreuung ih
rer Mitarbeiter durch den Han
del, das Gaststätten- und das 
Dienstleistungswesen, durch die 
Gesundungs- und die Kulturein
richtungen und durch den Stadt
verkehr sowie für, die Arbeit der 
Kindereinrichtungen zu schaf
fen.

5. Wenn der Betrieb im Auf
trag des höheren Organs und auf 
Beschluß des Sowjets der Volks
deputierten Arbeiten verrichtet 
bzw. Dienstleistungen erweist, 
die nicht im Plan vorgesehen 
sind, so erfolgt dies auf der 
Grundlage von Wirtschaftsver
trägen, und die Kosten werden 
durch jene Betriebe und Ein
richtungen erstattet. die diese 
Arbeiten und Dienstleistungen be
antragt haben (außer Fällen, wo 
es sich um Arbeiten zur Beseiti
gung der Folgen von Naturka
tastrophen und Havarien han
delt).

möglichst effektiv zu nutzen 
sowie an der Verwirklichung der 
gesamtstaatlichen, der zweigge
bundenen. der wissenschaftlich- 
technischen und der mit den 
RGW-Mitgliedsstaaten gemeinsa
men Programme aktiv mitzuwir
ken.

3. Der Fünfjahrplan der wirt
schaftlichen und sozialen Ent
wicklung (aufgeschlüsselt nach 
Jahren) ist die Hauptform der 
Planung und der Organisation 
der Betriebstätigkeit. Der Be
trieb erarbeitet und bestätigt 
den Fünfjahrplan eigenverant
wortlich. Zur Aufstellung des

(Fortsetzung S. 3)
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Fünfjahrplans nutzt der Betrieb 
die Ausgangsdaten für die Pla
nung — so die staatlichen Auf- 
?:aben und Aufträge, die lang- 
rlstlgen ökonomischen Normati

ve und Limits sowie die Direkt
aufträge der Konsumenten und 
der Organe der Materialversor
gung für Erzeugnisse (Arbeiten 
und Dienste).

Dabei geht er davon aus, 
daß die staatlichen Aufgaben 

den gesellschaftlichen Bedarf 
an den von Ihm produzierten Er
zeugnissen und das Mindestmaß 
der Produktlonsef(ektlvltät wi
derspiegeln. Diese tragen keinen 
dlrektiven Charakter. Sie dürfen 
das Arbeitskollektiv bei der Aus
arbeitung des Plans nicht hem
men. sondern müssen Ihm für die 
Wahl von Entscheidungen und 
Partnern bei der Abschließung 
der Wirtschaftsverträge breiten 
Raum bieten. Die staatlichen 
Aufgaben umfassen die Kennzif
fer der Produktion von Erzeug
nissen (sowie der Realisierung 
von Arbeiten und Dienstleistun
gen) Im Wertausdruck (netto) für 
die Abschließung von Verträgen, 
den Gewinn (das Einkommen), 
den Devisenerlös, die wichtig
sten allgemeinen Kennziffern des 
wissenschaftlich-technischen Fort
schritts und die Kennziffern der 
Entwicklung der sozialen Sphä
re. Während der Meisterung des 
neuen Wlrtschaftsmechanls m u s 
und der Vollendung des Über- 
fangs zur Arbeitsweise mit 

urchgehender wirtschaftlicher 
Rechnungsführung, Eigenerwirt
schaftung und Selbstfinanzierung 
können auch die Kennziffern der 
Arbeitsproduktivität und der 
Materialintensität der Erzeugnis
se In die Nomenklatur der staat
lichen Aufgaben aufgenommen 
werden;

daß die staatlichen Aufträge, 
die die Befriedigung der erstran
gigen gesellschaftlichen Bedürf
nisse garantieren, den Betrieben 
zur Inbetriebnahme von Pro
duktionskapazitäten und Objek
ten der sozialen Sphäre mit Hil
fe der staatlichen zentralisierten 
Investitionen sowie zur Herstel
lung einiger Erzeugnisarten er
teilt werden, die dazu erforder
lich sind, um die gesamtstaat
lichen und sozialen Aufgaben zu 
lösen, die wissenschaftlich-tech
nischen Programme zu verwirk
lichen, die Verteidigungsfähigkeit 
zu festigen sowie die wirtschaft
liche Unabhängigkeit des Landes 
und die Lieferung von Agrarer
zeugnissen zu gewährleisten. Der 
Betrieb bekommt die staatlichen 
Aufträge vom höheren Organ er
teilt; sie können auf wahlweiser 
Grundlage untergebracht werden 
und sind verbindlich für die Auf
nahme in den Plan. Bel der Er
teilung von staatlichen Aufträgen 
ist gegenseitige Verantwortung 
— des Ausführers wie auch des 
Auftraggebers — vonnöten;

daß die langfristigen ökonomi
schen Normative über den gan
zen Fünfjahrplanzeltraum hin
weg stabil bleiben und die enge 
Verknüpfung der gesamtstaat
lichen Interessen mit den durch 
die wirtschaftliche Rechnungs
führung geprägten Interessen des 
Betriebs und der Mitarbeiter ge
währleisten. Die ökonomischen 
Normative bestimmen die Bezie
hungen zum Haushalt, die For
mung des Lohnfonds, der Fonds 
der ökonomischen Stimulierung;! 
sie sind auch für andere Selten 
der Wirtschaftstätigkeit des Be
triebs maßgebend und werden un
ter Berücksichtigung der regio
nalen Besonderheiten festgelegt;

daß die Limits das Höchstmaß 
für die staatlichen zentralisier
ten Investitionen festlegen, die 
bei der Entwicklung der zweig
übergreifenden Produktionen, 
dem Bau von neuen Objekten 
und bei der Lösung überaus wich
tiger Aufgaben in Anspruch ge
nommen werden entsprechend 
der Liste mit den Betrieben und 
Objekten, die In den Staatsplan 
aufgenommen worden sind, des 
Umfangs der Bau-, der Montage- 
und der Vertragsarbeiten sowie 
der zentralisiert verteilten ma
teriellen Ressourcen für die 
Deckung des Bedarfs der Pro
duktion und des Bauwesens.

4. Die Jahrespläne werden 
vom Betrieb eigenverantwort
lich auf der Grundlage seines 
Fünfjahrplans und der abge
schlossenen Wirtschaftsverträge 
ausgearbeitet und bestätigt. Da
bei plant der Betrieb die Produk
tion von Erzeugnissen (die Aus
führung von Arbeiten und Dien
sten) und andere Kennziffern 
der ökonomischen und sozialen 
Entwicklung. Er konkretisiert 
die Zielstellungen des Fünfjahr
plans, löst gemeinsam mit ent
sprechenden Einrichtungen und 
Betrieben Fragen der materiell- 
technischen Versorgung mit Res
sourcen und vertragsgebundenen 
Bau- und Montagearbeiten. Im 
Laufe der Planaufstellung ge
währleisten das Ministerium, die 
zentrale Verwaltung und das an
dere höhere Organ gemeinsam 
die komplexe Verknüpfung Ihrer 
Vorschläge.

Die Verträge über die Pro
duktion und die Lieferung von 
Konsumgütern werden Im Er
gebnis des Freiverkaufs von Er
zeugnissen auf Großhandelsmes
sen abgeschlossen, die die Grund
lage für die Planung des Sorti
ments, der Steigerung der Er
zeugnisqualität und der für die 
Produktlons- und die soziale Ent
wicklung des Betriebs maßge
benden Kennziffern darstellen.

5. Bel der Ausarbeitung des 
Fünfjahrplans sieht der Betrieb 
die vollständige Auslastung der 
Produktionskapazitäten vor, wen
det er die fortschrittlichen wis

senschaftlich begründeten Nor
men des Arbeitsaufwands. des 
Rohstoff-, des Material-, des 
Energie- und des Brennstoffver
brauchs an, gewährleistet den Er
satz von Mangelmaterlallen und 
erzeugnlssen, bezieht weitgehend 
Sekundärressourcen in den Wirt
schaftsumlauf ein, strebt die Re
duzierung der Produktionsabstri
che und den Gewinnzuwachs an.

Der Betrieb Ist verpflichtet, 
strikt die Plandisziplin elnzuhal- 
ten sowie die Pläne und die Ver- 
tragsverpfllchtungen zu erfüllen.

6. Der Betrieb mit Unlons- 
(Republlk)-Unterstellung ist ver
pflichtet, die Entwürfe seiner 
Pläne mit dem Ministerrat der 
Jeweiligen Unionsrepublik- (oh
ne Gebletsuntertellung) und der 
autonomen Republik, dem Voll
zugskomitee des örtlichen So
wjets der Volksdeputierten zu 
koordinieren In bezug auf Fragen 
der Entwicklung der sozialen 
Sphäre, der Dienstleistungen für 
die Bevölkerung, der Produktion 
von Konsumgütern, des Bauens, 
der Belegschaftsstärke, der Nut
zung der Arbeitsressourcen, der 
örtlichen Rohstoffe und Mate
rialien und der Sekundärrohstof
fe sowie Fragen des Naturschut
zes. der Boden-, Wasser- und 
Waldnutzung. In den Planent
würfen des Betriebs werden Maß
nahmen zur Erfüllung der Wäh
leraufträge berücksichtigt.

Artikeln. Wissenschaftlich- 
technischer Fortschritt und Quali
tätsverbesserung.

1. Die Tätigkeit des Betriebs 
auf dem Gebiet des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts 
muß der ständigen Erhöhung des 
technischen Niveaus und der Or
ganisation der Produktion, der 
Vervollkommnung der technolo
gischen Prozesse, dem Ausstoß 
weltmarktfähiger Qualität s e r- 
zeugnlsse, ihrer rechtzeitigen 
Erneuerung und der bestmög
lichen Befriedigung der Belange 
und Forderungen der Konsumen
ten untergeordnet sein. Der Be
trieb entwickelt die Produktion 
technologischer Spezialausrüstun
gen. Die wissenschaftlich-techni
schen Entwicklungen bestreitet 
der Betrieb mit eigenen Kräften 
und mit Hilfe angeworbener For- 
schungs- und Projektierungsor
ganisationen.

Die Qualität der Erzeugnisse 
(der Arbeiten und Dienste) ist 
maßgebend bei der Bewertung 
der Ergebnisse der Tätigkeit Je
des Arbeitskollektivs. Die Sorge 
um die Ehre der Betriebsmarke 
muß Gegenstand des berurflichen 
und patriotischen Stolzes der 
Arbeiter, Ingenieure, Konstruk
teure und Betriebsleiter werden.

2. Die großangelegte, komple
xe und rechtzeitige Anwendung 
der Erkenntnisse von Wissen
schaft und Technik und die Pro
duktion effektiver Qualitätser
zeugnisse sind der wichtigste 
Weg zur Vermehrung des Ge
winns (des Einkommens) des Be
triebs und zur Eigenfinanzierung 
seiner industriellen und sozialen 
Entwicklung. Der Betrieb setzt 
seine Erzeugnisse, deren Kenn
werte dem Welthöchststand ent
sprechen oder ihn übertreffen, zu 
höheren Preisen ab. Für die Pro
duktion veralteter und minder
wertiger Erzeugnisse begleicht 
der Betrieb die Großhandels
spanne, haftet dafür materiell 
und erleidet die unvermeidlichen 
Verluste bei dem durch wirt
schaftliche Rechnungsführung er
zielten Einkommen, bei der Ar
beitsentlohnung und den sozialen 
Gütern.

3. Der Betrieb ist verpflichtet, 
eine strikte Befolgung der tech
nologischen Disziplin, der Stan
dards, der technischen Vor
schriften, die Funktionssicher
heit, die Störungsfreiheit und die 
Betriebssicherheit der von ihm 
produzierten Technik zu gewähr
leisten. Er übt die Kontrolle 
über die Qualität der Erzeugnis
se (der Arbeiten und Dienste) 
aus, verstärkt die eigenen Kon
trolldienste und fördert die Ar
beit des Dienstes der staatlichen 
Gütekontrolle, organisiert die 
Garantie- und Nachgarantierepa
ratur sowie die Industrielle War
tung der von ihm produzierten 
Technik.

4. Zur Beschleunigung der wis- 
senschattllch-technisc h e n Ent
wicklungen und zur Erhöhung 
des Niveaus der Integration von 
Wissenschaft und Produktion —

gewährleisten die Produktions
vereinigung und der Produktions
betrieb eine vorrangige Entwick
lung der eigenen Forschungs
und experimentalen Versuchsba
sis; sie können wissenschaftlich- 
technische sowie Projektierungs
und Konstruktionseinhelten bilden 
und sie durch Wissenschaftler und 
Spezialisten verstärken;

stellen sie stabile Direktbezie
hungen zu den Forschungs- und 
Entwicklungsorganisationen so
wie zu Einrichtungen für tech
nologische Forschung und Ent
wicklung her;

schließen sie auf wirtschaft
licher Rechnungsführung beru
hende Verträge ab über For
schungs- und Entwicklungslei
stungen mit wissenschaftlichen 
Institutionen, Hochschulen, wis
senschaftlich-technischen Gemein
schaften, mit Organisationen, Er
finder und Rationalisatoren sowie 
mit anderen Betrieben unab
hängig von ihrem administrati
ven Unterstellungsverhältnis.

5. Die Forschungs-Produk
tions-Vereinigung ist -verpflich
tet, eine führende Stellung bei 
der Schaffung und weitgehenden 
Anwendung hocheffektiver Tech
nik, technologischer Prozesse 
und Materialien neuer Generatio
nen in der Produktion elnzuneh- 
meq. Sie ist verantwortlich für 
das wissenschaftlich-technische 
Niveau der in der Volkswirt

schaft produzierten betriebstypi
schen Erzeugnisse (Arbeiten und 
Dienste).

Die Forschungs- und Entwick
lungsorganisationen sowie die 
Einrichtungen für technologische 
Forschung und Entwicklung sind 
verpflichtet, ein hohes Niveau ih
rer Forschungs- und Entwick
lungsleistungen sowie die Reali
sierung perspektivischer Forde
rungen an die Qualität der Er
zeugnisse (Arbeiten und Dienste) 
In diesen Leistungen zu sichern, 
Erzeugnisse von Welthöchststand, 
zukunftsorientierte Schlüssel- und 
prinzipiell neue Technologien zu 
entwickeln, aktiv Ihre weitgehen
de Anwendung In der Volkswirt
schaft zu fördern. Für die Über
gabe von Entwicklungsarbeiten 
In die Produktion, die nicht den 
wichtigsten Kenndaten des Welt
höchststandes entsprechen, haften 
besagte Einrichtungen materiell. 
Ihre Leiter und die Entwlck- 
lungsingenlere werden zur dis
ziplinarischen Verantwortlichkeit 
gezogen, verlieren an Gehalt 
und materieller Stimulierung.

6. Die Betriebe, die Produk
tlons- und die Forschungs-Pro
duktionsvereinigungen sowie die 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
müssen in ihrer Tätigkeit weit
gehend verschiedene Formen ei
nes wissenschaftlich-technischen 
Wettstreits anwenden und eine 
schöpferische Atmosphäre In den 
Arbeitskollektiven schaffen.

Für die Auswahl der effektiv
sten Lösung eines wissenschaft
lich-technischen Problems, für 
die Entfaltung der Initiative der 
Wissenschaftler, Spezialisten und 
Arbeiter werden Wettbewerbe, 
parallele Konstruktlons- und Pro
jektierungsarbeiten durchgeführt 
sowie zeitweilige Wissenschaft
lerkollektive gebildet. Die Ent
wicklung äußerst wichtiger volks
wirtschaftlicher Erzeugnisse er
folgt in der Regel auf wettbe
werblicher Grundlage. Die Be
triebe. Vereinigungen und Or
ganisationen, die durch ihren 
wissenschaftlich-t echnischen 
Wettstreit Erfolge erzielten und 
auch im Wettbewerb siegten, er
langen Vorrang bei der materiel
len und moralischen Stimulierung 
und vergrößern den Gewinn (das 
Einkommen).

Die zweigübergreifenden wis
senschaftlich-technischen Komple
xe vereinen die Bemühungen der 
Betriebe und koordinieren die 
von ihnen ausgeführte For
schungs- und Entwicklungsarbei
ten nach den Hauptrichtungen 
des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts sowie die Arbeiten 
zur Herstellung von Versuchsmu
stern und ihrer Überleitung in 
die Serienproduktion.

7. Der Betrieb ist verpflich
tet. die Heranziehung aller Mit
glieder des Arbeitskollektivs zur 
Lösung von Aufgaben zwecks 
Beschleunigung des wissen- 
schaftllch-techn i s c h e n Fort
schritts, Verbesserung der Er
zeugnisqualität, Erhöhung des 
Niveaus der Produktlonsorgani- 
sitlon und -kultur anzustreben. 
Der Betrieb stimuliert größtmög
lich das wissenschaftlich-techni
sche Schaffen der Werktätigen. 
Er organisiert die Arbeit der Er
finder und Rationalisatoren im 
Betrieb, den Erfahrungsaustausch 
und Leistungsschauen; bildet 
Qualitätsgruppen und wendet an
dere Formen der schöpferischen 
Teilnahme der Werktätigen an 
der Qualitätsverbesserung an; ge
währleistet die Erhaltung techno
logischer, Patent- und Llzensln- 
formationen.

Artikel 12. Die technische 
Neuausrüstung und die Rekon
struktion

1. Der Betrieb ist verpflichtet, 
das Produktionspotential ef
fektiv zu nutzen, den Schicht
koeffizienten der Ausrüstungen 
zu erhöhen, diese auf zukunfts
orientierter technischer und tech
nologischer Grundlage ständig zu 
erneuern und eine größtmögliche 
Steigerung der Arbeitsprodukti
vität anzustreben. Der Betrieb 
erarbeitet das Programm einer 
kontinuierlichen Modernisierung 
seiner materiell-technischen Ba
sis, konzentlert die Bemühungen 
und Ressourcen auf die techni
sche Neuasrüstung und die Re
konstruktion der Produktion auf 
der Grundlage zukunftsorientier
ter Entwürfe.

2. Die technische Neausrü- 
stung, Rekonstruktion und die 
Erweiterung wird vom Betrieb 
aus dem Fonds für Produktions
entwicklung, Wissenschaft und 
Technik, aus anderen ähnlichen 
Fonds sowie auf Kosten von 
Bankkrediten bestritten und vor
rangig mit den erforderlichen 
Ressourcen und mit Bauleistun
gen auf vertraglicher Grundlage 
abgesichert.

Für die Durchführung großan
gelegter Maßnahmen zur Rekon
struktion und Erweiterung der 
laufenden Produktion sowie zum 
Bau von Sozlalobjekten werden 
dem Betrieb in Sonderfällen 
zentralisierte Finanzmittel bereit- 
gestellt. Die Liste der entspre
chenden Betriebe und Objekte 
wird im Staatsplan bestätigt.

3. Der Betrieb hat das Recht: 
mit eigenen Kräften und auf 

vertraglicher Grundlage die Ent
wurfs- und Kostenunterlagen für 
die Ausführung von Arbeiten zur 
technischen Neausrüstung, Re
konstruktion und Erweiterung 
der laufenden Produktion sowie 
für den Bau von Nichtproduk
tionsobjekten zu entwickeln;

die Entwurfs- und Kostenun
terlagen sowie die Titellisten der 
Produktlons- und Nichtproduk
tionsobjekte zu bestätigen, deren 
Bau auf Kosten des bei wirt
schaftlicher Rechnungsführung 
erzielten Einkommens dés Be
triebskollektivs und auf Kosten 
der Bankkredite erfolgt;

auf Vereinbarung mit dem 
Auftragnehmerbetrieb den Plan 
der Bau- und Montagearbeiten 
zu bestätigen;

von den Entwicklungsingenieu
ren keine veralteten Entwürfe 
anzunehmen.

4. Der Betrieb führt die Neu: 
ausrüstung, Rekonstruktion und 
Erweiterung laufender Produk
tion durch, vereint dabei ratio
nell die Regle- und die Vertrags
bauwelse. gewährleistet die Ein
haltung der normativen Bauzeit, 
des Anlaufzeltnormativs der Pro
duktionskapazitäten und der 
Rückflußdauer der Investitionen.

Zur Ausführung der Bau- und 
Montagearbeiten nach der Ver
tragsbauwelse schließt der Be
trieb einen Investitionsleistungs
vertrag für sämtliche Bauzeit ab.

Der Auftragnehmerbetrieb ge
währleistet gemeinsam mit dem 
Auftraggeber und den Nachauf
tragnehmerbetrieben die Über
gabe der Bauobjekte zur festge
legten Zelt und ist verantwortlich 
für die Bauqualität.

Artikel 13. Soziale Entwick
lung des Arbeitskollektivs

1. Die wichtigste Richtung In 
der Tätigkeit des Betriebs muß 
die Durchführung einer aktiven 
Sozialpolitik als eines machtvol
len Mittels zur Steigerung der 
Produktionseffektivität, der Ar- 
belts- und gesellschaftlich-poli
tischen Aktivität seiner Mitar
beiter. zur Erziehung zum Kol
lektivismus und zur Durchset
zung der sozialistischen Lebens
weise sein. Der Betrieb Ist ver
pflichtet, um die Verbesserung 
der Arbelts- und Lebensbedin
gungen, um die Befriedigung der 
Interessen und Belange seiner 
Mitarbeiter, ihrer Familien, der 
Kriegs- und Arbeitsveteranen 
Sorge zu tragen.

Das Arbeitskollektiv des Be
triebs und Jedes seiner Mitglie
der bringen durch hochprodukti
ve Arbeit Mittel für soziale Ent
wicklung auf. Die Möglichkei
ten für die Deckung des Bedarfs 
des Kollektivs an Sozialgütern 
werden durch das Endergebnis 
der Arbeit des Betriebs und das 
durch wirtschaftliche Rech
nungsführung erzielte Einkom
men des Kollektivs bestimmt. 
Fragen der sozialen Entwicklung 
werden vom Arbeitskollektiv ge
löst.

Seine soziale Tätigkeit betreibt 
der Betrieb in engem Zusammen
wirken mit den örtlichen So
wjets der Volksdeputierten.

2. Erstrangige Bedeutung muß 
der Betrieb der Aktivierung des 
Faktors Mensch, der Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen, 
der Bereicherung des schöpferi
schen Inhalts der Arbeit und der 
allmählichen Umwandlung der 
Arbeit zum ersten lebenswichti
gen Bedürfnis beimessen. Dazu

strebt der Betrieb eine drasti
sche Reduzierung und in der 
Perspektive die Liquidierung 
schwerer eintöniger und wenig- 
qualifizierter körperlicher Arbeit 
an;

wendet er für die Arbeiter und 
Bevölkerung unschädliche tech
nologische Produktionsprozesse 
an, die den sanitären Anforde
rungen und der Sicherheitstech
nik entsprechen, gewährleistet 
die Verhütung von Havarien und 
Betriebsunfällen sowie deren 
Beseitigung;

führt er weitgehend Automa- 
matlslerung und Mechanisierung 
ein, berbessert die Organisation 
der Arbeitsplätze und vervoll
kommnet die Arbeitsorganisation;

schafft er möglichst günstige 
Bedingungen für die Arbeit der 
Frauen;

leistet er allseitigen Beistand 
der Jugend bei ' der Erhöhung 
Ihrer beruflichen Ausbildung, 
ihres allgemeinbildenden und 
Kulturniveaus.

3. Zur Schaffung günstiger so
zialer Bedingungen unmittelbar 
in der Produktion;

organisiert der Betrieb die 
Gemeinschaftsverpflegung, ver
sorgt alle Werktätigen mit war
mem Mittagessen, nutzt, wenn 
nötig, die Mittel des Fonds der 
sozialen Entwicklung zur Verbil
ligung der Kost in ihren Kanti
nen und Büfetts und entwickelt 
aktiv seine eigene Hilfswirt
schaft;

verbessert er die ärztliche 
Betreuung der Arbeiter, erzielt 
eine Senkung der Erkrankungs
häufigkeit, gewährleistet ein 
komplexes Herangehen an die 
prophylaktische und therapeuti
sche Tätigkeit, stellt den Ge
sundheitseinrichtungen kostenlos 
Räume bereit und festigt die the
rapeutische und prophylaktische 
Basis;

entwickelt er aktiv allerlei 
entgeltliche Dienstlelstun gen. 
strebt die bestmögliche Deckung 
des Bedarfs dèr Werktätigen an 
und trägt zur rationellen Aus
nutzung Ihrer Freizeit bei.

4. Zu einer rascheren Entwick
lung der materiellen Basis des 
sozialen Bereichs und zur Schaf
fung von Bedingungen für ge
sunde Lebensführung und die Er
holung der Arbeiter und Ihrer 
Familien:

bewilligt der Betrieb den größ
ten Teil der Mittel aus dem Fonds 
der sozialen Entwicklung für den 
Bau von Wohnhäusern, Vor
schuleinrichtungen und anderen 
sozialen Objekten;

strebt der Betrieb an, daß die 
Familie Jedes Arbeiters mit einer 
abgeschlossenen Wohnung oder 
einem Eigenheim versorgt wird, 
und verwirklicht den Bau, die 
Nutzung und rechtzeitige Reno
vierung der ihm gehörenden 
Wohnhäuser aus seinem Fonds 
für soziale Entwicklung sowie 
den Bankkrediten, organisiert 
genossenschaftliches Bauen, er
weist den Arbeitern größtmög
liche Hilfe beim individuellen

Wohnungsbau und gewährt Kre
dite für diese Ziele;

baut er das Netz von Kinder
gärten- und -krippen, Pionierla
gern und Vorschuleinrichtungen 
aus;

verwirklicht er den Bau, die 
Renovierung und die Nutzung 
von prophylaktischen Betriebssa
natorien, Ferienheimen, Kultur
häusern, Touristenherbergen und 
Sport- sowie anderen Erholungs
stätten;

entwickelt er die Körperkul
tur und den Sport, die schöpferi
sche Eigeninitiative der Arbeiter 
und ihrer Familienmitglieder;

fördert er den genossenschaft
lichen Garten- und Gemüsebau;

realisiert er die Zuweisung 
von Wohnungen, Ferien- und 
Kurschecks, Landstücken für 
Obst- und Gemüsegärten sowie 
anderen sozialen Gütern und 
Vergünstigungen.

Der Administration und dem 
Gewerkschaftskomitee des Be
triebes wird auf Einvernehmen 
mit dem Rat des Arbeitskollek
tivs gestattet, einzelnen hoch
qualifizierten Spezialisten und 
anderen Arbeitern unter Be
rücksichtigung ihrer Leistungs
beitrags Wohnungen außer der 
Reihe zuzuweisen. Der Betrieb 
darf die Mitarbeiter der medizi
nischen, Vorschul-, Aufklärungs
und Sporteinrichtungen, Gaststät
tenbetriebe und Organisationen 
materiell stimulieren, die das 
Arbeitskollektiv bedienen und 
nicht zu ihm gehören.

5. Das Arbeitskollektiv des 
Betriebs trägt zur Festigung der 
Familie bei und schafft für Frau
en günstige Bedingungen, die es 
ermöglichen, die Mutterschaft 
erfolgreich mit der Teilnahme an 
der Arbelts- und gesellschaft
lichen Tätigkeit zu verbinden. 
Fragen, die Arbelts- und Lebens
bedingungen der Frauen betref
fen, müssen unter aktiver Teil
nahme des Frauenrates gelöst 
werden.

iDie Arbeitskollektive tragen 
ständig Sorge für die Kriegs
und Arbeitsveteranen, Rentner, 
Invaliden und Kinder, umgeben 
sie mit Aufmerksamkeit, erwei
sen ihnen die nötige Hilfe, schaf
fen Voraussetzungen für die Her
anziehung arbeitsfähiger Rent
ner und Invaliden zur Arbeit 
nach ihren Kräften, beziehen sie 
ein in das gesellschaftliche Le
ben des Kolektivs und bieten ih
nen die im Betrieb vorhandenen 
Möglichkeiten für die ärztliche 
und sonstige Betreuung, die Er
holung und Freizeitgestaltung. 
Der Betrieb beteiligt sich am 
Bau von Feierabend- und Pfle
geheimen, übt Patenschaft über 
diese Heime sowie über Kinder
heime, Internate, Dauerheime für 
Säuglinge und Kleinkinder und 
erweist ihnen materielle und fi
nanzielle Hilfe.

7. Der Betrieb fördert aktiv 
die effektive Arbeit der Schulen, 
Lehr- und Heilanstalten und kann 
die entsprechenden Veranstaltun
gen aus eigenen Mitteln finan
zieren.

Der- Trägerbetrieb der allge
meinbildenden oder Berufsschule 
organisiert die Arbeitserziehung 
ihrer Schüler und schafft die enU 
sprechenden Bedingungen dafür.

Artikel 14. Die Arbeit und 
der Arbeitslohn

1. Im Betrieb nehmen die 
Bürger der UdSSR ihr Verfas
sungsrecht auf Arbeit und deren 
Entlohnung wahr gemäß den Er
gebnissen der Arbeit, ihrer Quan
tität und Qualität.

Jeder Werktätige ist ver
pflichtet, ehrlich und gewissen
haft zu arbeiten, die Arbeits
produktivität zu steigern, die Er
zeugnisqualität zu verbessern, 
das Volkseigentum zu mehren 
und die Arbeitsdisziplin einzu
halten.

Der Betrieb ist verpflichtet, 
die Arbeit der Werktätigen ef
fektiv zu nutzen und auf dieser 
Grundlage eine Hebung des Le
bensstandards des Kollektivs so
wie eine erfolgreiche Lösung der 
Aufgaben seiner Produktions
und sozialen Entwicklung anzu
streben. Er muß neben' der mate
riellen Stimulierung weitgehend 
verschiedene Formen der morali
schen Stimulierung der Arbeiten
den für Höchstleistungen in der 
Arbeit einleiten.

Der Arbeitslohn Jedes Werktä
tigen wird durch die Endergeb
nisse der Tätigkeit, den persön
lichen Leistungsbeitrag des Ar
beitenden festgelegt und wird 
durch kein Höchstmaß begrenzt.

2. Zur vollen Nutzung des Ar
beitspotentials und die Schaf
fung von Bedingungen für hoch
produktive Tätigkeit jedes Werk
tätigen:

legt der Betrieb technisch 
begründete Arbeitsnormen fest 
und überprüft sie gemäß der 
Verbesserung der Arbelts- und 
Produktionsorganisation sowie 
der Einleitung technischer Maß
nahmen;

strebt er die Ausführung ei
nes ansteigenden Arbeitsumfangs 
mit relativ geringerer Zahl der 
Beschäftigten an;

führt er die Attestierung und 
Rationalisierung der Arbeitsplät
ze durch, legt deren nötige Zahl 
fest und schafft die überflüssigen 
Arbeitsplätze ab;

legt er die Formen der Ar
beitsorganisation der Werktäti
gen fest, führt die Einstufung der 
Arbeit durch, verleiht Qualifika
tionsgruppen an Arbeitern und 
Kategorien an Spezialisten, orga
nisiert die Einführung fort
schrittlicher Arbeitsmethoden und 
-verfahren;

legt er die Arbeitszeit- und 
Pausenregelung fest, indem er 
sie mit dem örtlichen Sowjet der 
Volksdeputlerten verel n b a r t. 
führt flexible Zeitpläne ein, ge
nehmigt die Arbeit nach gekürz

tem Arbeitstag und nach wö
chentlich verkrüzter Arbeitszeit, 
organisiert die Lohnarbeit und 
setzt In Übereinstimmung mit der 
Gesetzgebung die Dauer der Zu
satzurlaube fest.

Der Betrieb gewährleistet auf 
der Grundlage der Publizität die 
objektive Einschätzung des per
sönlichen Arbeitsbeitrags der 
Mitarbeiter zu den Ergebnissen 
der wirtschaftlichen Tätigkeit, 
stimuliert die gewissenhafte Ar
beit, schafft eine Atmosphäre 
der Unduldsamkeit gegenüber 
Disziplinverletzern bzw. Pfu
schern, wendet Ihnen gegenüber 
strenge Maßnahmen der materiel
len, disziplinarischen und Öffent
lichen Beeinflussung an.

3. Zwecks Steigerung der Ar
beitseffektivität, der Verstär
kung der Interessiertheit und 
Verantwortung für die Ergebnis
se der Arbeit sowie der Erzie
hung der Mitarbeiter zum um
sichtigen Einsatz der Produk
tionsmittel:

nutzt der Betrieb In den Bri
gaden die wirtschaftliche Rech
nungsführung und den Leistungs
vertrag als die wichtigsten kol
lektiven Formen der Arbeitsor
ganisation und -Stimulierung. 
Wenn nötig, werden In die Bri
gaden ingenieurtechnische und 
andere Spezialisten eingeschlos
sen;

überführt er zur Arbeit nach 
Leistungsvertragsformen die Ab
schnitte. Betrlebsabtellu n g e n 
und andere Struktureinheiten. 
Die Arbeit solcher Strukturein
heiten erfolgt auf der Grundlage 
eines Vertrags zwischen dem Kol
lektiv und der Administration 
unter Zuweisung des nötigen Be
triebsvermögens an die entspre
chenden Struktureinhelten und 
der Arbeitsentlohnung nach lang
fristigen Normativen;

wendet er nötigenfalls den Fa- 
mlllenlelstungsvertrag an.

4. Der Betrieb bildet gemäß 
festgelegten Normativen den 
Lohnfonds (den Fonds der Ar
beitsentlohnung) je von den End
ergebnissen der Arbeit. Er ist 
verpflichtet, gemäß den bestätig
ten Normativen eine vorrangige 
Steigerung der Arbeitsprodukti
vität gegenüber dem Zuwachs 
des durchschnittlichen Arbeits
lohns zu sichern.

In den Grenzen des nach\ dem 
Normativ bestimmten Lohnfonds 
legt der Betrieb unter Berück
sichtigung der Spezifik der Pro
duktion und der vor Ihm stehen
den Aufgaben den Lohnfonds 
einzelner Kategorien von Mitar
beitern — Konstrukteuren, Tech
nologen, wissenschaftlichen Mit
arbeitern und des Personals des 
Dienstes für technische Kontrol
le — fest.

Der Betrieb ist verpflichtet, 
eine relative Verringerung der 
Anzahl des Leitungspersonals 
und den Anteil der für seine Un
terhaltung abzuführenden Mittel 
zu gewährleisten.

Der Betrieb legt die Gesamt
zahl der Mitarbeiter und die 
Gliederung der Arbeitskräfte 
nach Berufen und Qualifikation 
fest, bestätigt die Planstellen.

5. Der Betrieb ist verpflichtet, 
die Arbeitsentlohnung als wich
tigstes Mittel für die Stimulie
rung der Steigerung seiner Ar
beitsproduktivität, die Beschleu
nigung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts, die Verbes
serung der Qualität der Erzeug
nisse, die Hebung der Effektivi
tät der Produktion und die Festi
gung der Disziplin zu nutzen. 
Er sichert die Einführung neuer 
Tariflohnsätze und Gehälter auf 
Kosten der Mittel, die das Ar- 
beltskollektiv erwirtschaftet hat.

Der Betrieb hat das Recht:
die Formen und Systeme der 

Arbeitsentlohnung der Beschäf
tigten ohne Gleichmacherei fest
zulegen;

die Arbeitsplätze zu bestim
men, an denen die Entlohnung 
nach erhöhten Tariflohnsätzen 
erfolgt sowie unter Berücksich
tigung konkreter Arbeitsbedin
gungen zusätzliche Vergünsti
gungen den Arbeitern und Ange
stellten zu gewähren;

Zuschläge für die Aus
übung mehrerer berufsverwand
ter Tätigkeiten (Funktionen), für 
die Erweiterung der Zonen der 
Dienstleistungen oder die Ver
größerung des Umfangs der zu 
leistenden Arbeit, darunter für 
Funktionen und Berufe, die zu 
verschiedenen Arbeitskategorien 
gehören, ohne Begrenzung der 
Höhe dieser Zuschläge einzufüh
ren, und zwar auf Kosten und in 
den Grenzen des eingesparten 
Lohnfonds, der sich nach den Ta
riflohnsätzen (Gehältern) der 
freigesetzten Beschäftigten bil
det;

auf Kosten der Einsparung 
des Lohnfonds für Jede Kategorie 
der Beschäftigten Zuschläge fest
zulegen: den Arbeitern — für be
rufliches Können, den Leitern, 
Spezialisten und Angestellten — 
für hohe Arbeitsleistungen und 
die Erfüllung besonders wichti
ger Arbeiten für den Zeitraum, 
in dem sie erledigt wird;

Gehälter für die Leiter von 
Struktureinhelten, Spezialisten 
und Angestellten festzulegen oh
ne Beachtung der Höhe der 
Durchschnittsgehälter Im Stellen
plan und ohne Berücksichtigung 
des Verhältnisses Ihrer Anzahl;

die konkrete Richtungen der 
Nutzung des Fonds für den ma
teriellen Anreiz zu bestimmen;

die Ordnung der Prämierung 
von Arbeitern, leitenden Funk
tionären, Konstrukteuren, Tech
nologen und Angestellten der 
Struktureinhelten der Abteilun
gen zu erarbeiten und .zu bestä
tigen;

die vorrangige Arbeltsstlmulle- 
rung der Konstrukteure, Tech
nologen und anderer Mitarbei

ter zu sichern, die mit der Ent
wicklung und Einführung mo
dernster Technik und Techno
logie In die Produktion, von Er
findungen und Verbesserungs
vorschlägen verbunden sind.

6. Die Vervollkommnung der 
Organisation und Entlohnung der 
Arbeit, die Maßnahmen zur so
zialen Entwicklung des Arbeits
kollektivs und die Verteilung 
materieller Güter, die Kontrolle 
der richtigen Anwendung der 
festgelegten Systeme der Ar- 
beltsentlohnung und Lohnbe
rechnungen werden Im Betrieb 
gemeinsam mit dem Gewerk
schaftskomitee oder auf Verein
barung mit ihm verwirklicht.

Artikel 15. Die materiell-tech
nische Versorgung

1. Die materiell-technische 
Versorgung des Betriebs erfolgt 
unter Berücksichtigung der Not
wendigkeit seiner effektiven und 
rhythmischen Arbeit, der sparsa
men Nutzung der materiellen 
Fonds bei einem Mindestmaß Ih
res notwendigen Vorrats.

In Übereinstimmung mit sei
nen Plänen der ökonomischen 
und sozialen Entwicklung be
stimmt der Betrieb seinen , Be
darf an Ressourcen und erwirbt 
sie auf dem Wege des Groß
handels oder der Zentrallsatlons- 
ordnung.

Auf dem Wege des Großhan
dels erwirbt der Betrieb ohne 
Limits (Fonds) materielle Res
sourcen gemäß seinen Bestellun
gen auf der Grundlage von Ver
trägen, die mit den Betrieben 
und anderen Organen für mate
riell-technische Versorgung oder 
mit anderen Herstellern der Er
zeugnisse abgeschlossen werden.

Auf zentralisiertem Wege wer
den dem Betrieb einzelne mate
rielle Ressourcen nach Limits 
(Fonds) zugewiesen. Der Betrieb 
bestimmt selbst vertragsgemäß 
mit den Lieferanten das Sorti
ment und die Lieferfristen dieser 
Ressourcen.

Bei Direktbeziehungen ge
währleistet der Betrieb die ma
teriell-technische Versorg u n g 
selbständig In bezug auf Erzeug
nisse, die auf limitlose Direkt-1 
bestellungen realisiert bzw. zen
tralisiert verteilt werden.

Der Großhandel muß erweitert 
und zur Grundform der materiell- 
technischen Versorgung der Be
triebe werden.

2. Der Betrieb trägt materiel
le Verantwortlichkeit für die Er
füllung seiner Vertragsverpflich
tungen. Die Organe für materiell- 
technische Versorgung haben den 
begründeten Bedarf der Betriebe 
an materiellen Ressourcen termin
gerecht zu decken. Die Territo
rialorgane für materiell-techni
sche Versorgung spielt die Haupt
rolle bei der Organisation einer 
zuverlässigen Versorgung des Be
triebs mit materiellen Ressourcen 
und einer wirksamen Kontrolle 
deren Anlieferung. Sie tragen die 
ökonomische Verantwortlichkeit 
für die Anlieferung von Erzeug
nissen in den Fällen, wenn sie als 
Lieferanten fungieren.

Die materiell-technische Si
cherstellung der Bauproduktion 
In eigener Regle erfolgt unab
hängig von der Finanzierungs
quelle über die Territorialorgane 
für materiell-technische Versor
gung auf Bestellung der Betriebe.

Der Betrieb hat das Recht, 
Verträge mit den Organen für 
materiell-technische Versorgung 
über die Organisation einer kom
plexen Versorgung, über die Vor
bereitung der anzuliefernden Ma
terialien für den Einsatz in der 
Produktion, über die mietweise 
Bereitstellung technischer Mittel 
sowie über die Bereitstellung von 
Informationen und die Leistung 
anderer Dienste abzuschließen.

3. Der Verbraucherbetrieb hat 
das Vorzugsrecht auf die Beibe
haltung der entstandenen und auf 
die Erweiterung langfristiger 
wirtschaftlicher Direktbeziehun
gen zu den Herstellerbetrieben 
und wählt die Form der Zustell
ung: unmittelbar durch den Her
steller oder über einen Versor- 
gungs- und Absatzbetrieb.

Den Organen für materiell- 
technische Versorgung ist unter
sagt, die zustandegekommenen 
langfristigen Direktverbindungen 
der Betriebe willkürlich zu revi
dieren.

4. Bel der Anlieferung von Er
zeugnissen mit Qualitätsabwei
chungen von den gültigen staat
lichen Standards, den techni
schen Vorschriften oder der ab
geschlossenen Verträge sowie bei 
der Übergabe minderwertiger 
technischer Projektierungsunter
lagen hat der Betrieb das Recht, 
den Vertrag mit dem Lieferbe
trieb oder der Entwicklungsein
richtung einseitig zu kündigen 
und den Ersatz des Schadens zu 
fordern, der durch die Auflösung 
des Vertrags entstanden Ist.

Auf Ersuchen des Betriebs ord
net das Organ für materiell-tech
nische Versorgung oder ein hö
herstehendes Organ ihm einen 
anderen Lieferbetrieb zu.

5. Der Absendebetrieb Ist ver
antwortlich für die Auflieferung 
der Sendung, für den Stillstand 
und die Nichtauslastung der 
Transportmittel. und der Ver
kehrsbetrieb Ist für die Unter
grabung der Im Plan und Ver
trag vorgesehenen Bereitstellung 
von Transportmitteln für die Zu
stellung oder Abfertigung der Er
zeugnisse. für die termingerechte 
Zustellung der Fracht und ihren 
gemäßen Zustand verantwortlich. 
Die Betriebe für Wasser-, Elek
troenergie-, Wärme- und Gasver
sorgung sowie andere Organisa
tionen für Energieversorgung

(Schluß S. 4)
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tragen vor den Verbraucherbe
trieben ökonomische Verantwort
lichkeit für die Einhaltung der 
festgelegten Limits und Versor
gungstermine.

Artikel 16. Die Realisierung 
von Erzeugnissen, Arbeiten und 
Diensten

1. Der Betrieb realisiert seine 
Erzeugnisse, führt Arbeiten aus 
und erweist Dienste gemäß den 
Wirtschaftsverträgen mit den 
Verbrauchern, Handelsbetrieben 
und Betrieben für materiell-tech
nische Versorgung oder über das 
eigene Netz für den Verkauf von 
Erzeugnissen, für die Ausführung 
der Arbeiten und für die Erwei
sung von Diensten. Der Betrieb 
muß vollständig seine aus den 
Verträgen resultierenden Ver
pflichtungen bezüglich Menge, 
Nomenklatur (Sortiment). Frist 
und Qualität der Erzeugnisse 
(Arbeiten und Dienste) sowie 
anderer Bedingungen erfüllen. 
Die Erfüllung der Aufträge und 
Verträge dient als das Haupt- 
krlterlum bei der Bewertung der 
Tätigkeit der Betriebe und der 
materiellen Stimulierung der Ar- 
beltskollektive. Der Betrieb Ist 
verpflichtet, den Bedarf zu er
forschen und Werbungsmaßnah
men zu realisieren. Die Schluß
etappe der Produktlons- und Ab
satztätigkeit des Betriebs und die 
Integrierende Voraussetzung für 
die Verwirklichung der vollstän
digen wirtschaftlichen Rech
nungsführung und Selbstfinanzie
rung ist die Bezahlung der Er
zeugnisse (Arbeiten und Dienste), 
die gemäß den Vertragsbedingun
gen durch den Verbraucher gelie
fert sind.

2. Der Betrieb hat das Recht, 
seine Erzeugnisse für den Eigen
bedarf zu verwenden, sie ande
ren Betrieben, Organisationen 
und der Bevölkerung zu ver
kaufen oder Erzeugnisse mit 
anderen Betrieben auszutauschen, 
auf die der Betrieb oder die Or
gane für materiell-technische Ver
sorgung (außer einzelnen vom 
Gesetz festgelegten Erzeugnisar
ten) verzichteten, die einen Ver
trag über die Lieferung dieser 
Erzeugnisse abgeschlossen hatten.

3. Bei der Nichteinhaltung der 
Vertragsverpflichtungen trägt der 
Betrieb ökonomische Verantwort
lichkeit und ersetzt den dem Ver
braucher zugefügten Schaden In 
festgelegter Ordnung. Die Ent
richtung der Strafen und Ver
tragsstrafen sowie der Schaden
ersatz befreien den Betrieb nicht 
von der Erfüllung seiner Liefer
pflicht, von der Ausführung der 
Arbeiten oder der Erweisung von 
Diensten.

4. Der Käuferbetrieb Ist ver
pflichtet, die ihm vertragsgemäß 
gelieferten Erzeugnisse (Arbei
ten und Dienste) aus eigenen Mit
teln, In einzelnen Fällen auf Ko
sten von Bankkrediten zu bezah
len. Er trägt die Verantwortlich
keit für die termingerechte Be
zahlung; für terminuntreue Ver
rechnungen zahlt er Strafgelder.

Belm Fehlen von Eigenmitteln 
zur Verrechnung für Erzeugnisse 
(Arbeiten und Dienste) Im Be
trieb und des Rechts auf Kredit 
stellt das höherstehende Organ 
Ihm Mittel aus den entsprechen
den zentralisierten Fonds und 
Reserven unter Rückzahlung be
reit.

Artikel 17. Die Finanzen und 
die Preise

1. Die Finanztätigkeit des Be
triebs muß auf die Schaffung fi
nanzieller Ressourcen für die In
dustrielle und soziale Entwick
lung des Betriebs, für die Ge
währleistung der Zunahme des 
Gewinns (des Einkommens) durch 
Steigerung der Arbeitsprodukti
vität, Senkung der Selbstkosten 
und Verbesserung der Qualität 
der Erzeugnisse (Arbeiten und 
Dienste) sowie durch eine besse
re Nutzung der Produktionsfonds 
gerichtet sein.

2. Der Betrieb übt seine Fi
nanztätigkeit In Übereinstim
mung mit den Fünfjahr- und Jah
resfinanzplänen aus. Er trägt 
Verantwortlichkeit für die termin
gerechte Erfüllung seiner Pflich
ten vor dem Haushalt, den Ban
ken und dem höherstehenden Or
ganen, vor den Leiter-, Auftrag
nehmer und anderen Organisatio
nen. Der Betrieb Ist verpflichtet, 
eine hohe Effektivität der Nut
zung der In seiner Verfügung 
bleibenden Finanzmittel anzu
streben.

3. Der Betrieb Ist verpflichtet, 
an der Bildung der Einnahmen 
des Staatshaushalts der UdSSR 
teilzunehmen, dessen Mittel für 
die Durchführung großangeleg
ter wirtschaftlicher und sozialer 
Maßnahmen, für die Stärkung 
der Verteidigungsmacht des Lan
des und für andere Bedürfnisse 
des Staats bereltgestellt werden.

Der Betrieb gestaltet seine Fi
nanzbeziehungen mit dem Staats
haushalt auf der Grundlage der 
langfristigen ökonomischen Nor
mative. Der Betrieb leistet an 
den Haushalt, darunter auch an 
den örtlichen nach festgesetzten 
Normativen Abgaben für die Ihm 
zur Verfügung stehenden Res
sourcen, entrichtet einen Anteil 
von Gewinnen (Einkünften) so
wie andere durch die Gesetzge
bung vorgesehenen Zahlungen 
und Abgaben.

Die Normativen der Gewinn
aufteilung zwischen dem Betrieb 
und dem Haushalt müssen gleich 
hohe Anforderungen des Staates 
an die Betriebe bei der Nutzung 

der Produktionsfonds, der Ar
beitskräfte- und Naturressourcen 
gewährleisten.

Die Produktionsfondsabgaben 
werden In der Regel nach einer 
für alle Betriebe einheitlichen 
Norm entrichtet. Die Abgaben 
für die Arbeitskräfteressourcen 
decken die Staatsausgaben für 
die Ausbildung der Arbeitskräf
te, für die soziale, kulturelle und 
dlenstlelstungsmäßlge Betreuung 
der Werktätigen und Ihrer Fami
lien. Aus Abgaben für Naturres
sourcen (iBoden, Wasser, Boden
schätze) ergibt sich die Differen
tialrente entrichtet, die infol
ge der Unterschiede In der natür
lichen Produktivität dieser Res
sourcen entsteht.

Neben den Abgaben für Natur
ressourcen an den Haus
halt wird die Besteuerung 
des Gewinns (des Einkommens) 
der Betriebe angewandt, der 
nach den Abgaben für Naturres
sourcen und der Zahlung der 
Kreditzinsen übrigbleibt.

Es Ist verboten, den Gewinn 
(das Einkommen) und andere Fi
nanzressourcen des Betriebs über 
die festgelegten Normativen, Nor
men und Tarifsätze, sowie In den 
durch Gesetzgebung nicht vorge
sehenen Fälle einzuziehen oder 
umzuvertellen.

4. Der Betrieb Ist verpflichtet, 
rentabel zu arbeiten. Bel zeitwei
ligen geplanten Verlusten wird 
der Betrieb durch höherstehende 
Organe auf Kosten der Zentral
fonds und Reserven Im Rahmen 
des Dotationslimits finanziert, 
welches Im Fünfjahrplan mit der 
Tendenz zur stetigen Reduzierung 
festgelegt wird. Der Betrieb Ist 
verpflichtet, Maßnahmen auszu
arbeiten, die auf die Festigung 
der Finanzordnung, auf dle Llqul- 
dlerung der Unwirtschaftlichkeit 
der Produktion (der Arbeiten. 
Dienste) in festgelegten Fristen 
und auf die Sicherung einer ge
winnbringenden Arbeit gerichtet 
sind.

5. Der Ersatz des durch den 
Betrieb den anderen Organisatio
nen und dem Staat zugefügten 
Schadens, die Zahlung von Ver
trags- und anderen durch die Ge
setzgebung vorgesehenen Stra
fen erfolgt auf Kosten der Gewin
ne der wirtschaftlichen Rech
nungsführung des Kollektiv. Die 
Geldmittel, die dem Betrieb als 
Vergütung für den Ihm zuge
fügten Schaden und die Sanktio
nen zugewiesen werden, sind für 
die Erweiterung des Gewinns der 
wirtschaftlichen Rechnungsfüh
rung bestimmt.

6. Die Rechte und Pflichten 
Im Bereich der Preisbildung wer
den vom Betrieb gemäß den 
Grundprinzipien der staatlichen 
Prelsleltung und -regullerung 
realisiert. Bel der Preisbildung 
sind die gesellschaftlich notwen
digen Ausgaben für die Produk
tion und Realisierung der Er
zeugnisse, Ihre Konsumeigen
schaften und Qualität sowie der 
zahlungsfähige Bedarf danach zu 
berücksichtigen. Sie werden als 
aktive Mittel der Einwirkung 
auf die Steigerung der Produk
tionseffektivität und Qualität so
wie auf die Senkung der Selbst
kosten der Produktion (der Ar
beiten, Dienste) benutzt. Der Be
trieb Ist verpflichtet, die ökonomi
sche Begründung der Preise, Ih
rer Vorschläge oder Berechnun
gen, ein rascheres Wachstum des 
volkswirtschaftlichen Effekts Im 
Vergleich zu den Ausgaben so
wie für den Verbraucher die re
lative Verbilligung der Erzeug
nisse zu gewährleisten.

7. Der Betrieb realisiert seine 
Erzeugnisse (Arbeiten, Dienste) 
nach den Preisen (Tarifen), die 
zentralisiert, Im Einvernehmen 
mit dem Konsumenten oder selb
ständig festgelegt sind.

8. Der Betrieb Ist für die 
strikte Einhaltung der Prelsdls- 
zlplln verantwortlich und ver
pflichtet, keine Preishöhung zu
zulassen. Der vom Betrieb Infol
ge der Verletzung der Prelsdls- 
zlplln oder der Nichtbeachtung 
von Standards und technischen 
Parametern erzielte Gewinn Ist 
an den Haushalt (auf Kosten 
der Gewinne der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung) abzuführen 
und aus den Berichtsangaben 
über die Planerfüllung zu strei
chen.

Der Betrieb, der Preisüberhö
hung und die Erzielung eines un
begründeten Gewinns verschul
det hat, zählt aus dem bei wirt
schaftlicher Rechnungsführung 
erzielten Gewinn an den Haus
halt Strafgelder In Höhe des un
gesetzlich erzielten Gewinns. Bel 
der Überhöhung der Preise für 
die Erzeugnisse (Arbeiten, Dien
ste) hat der Konsument das 
Recht, den geschlossenen Liefer
vertrag zu annulieren.

9. Die Betriebe sind verpflich
tet, sich von den zentralisiert 
festgelegten Preisen (Tarifen) für 
die Erzeugnisse (Arbeiten, Dien
ste) sowie von den durch Mini
sterien und Behörden bestätigten 
Preisen (Tarifen) leiten zu las
sen.

Der Betrieb hat das Recht, 
auf Vereinbarung mit dem Be
steller die Zuschläge (Abzüge) zu 
den zentralisiert festgelegten In
dustriepreisen für die Befriedi
gung zusätzlicher Ansprüche an 
die Gebrauchseigenschaften und 
die Komplettierung der Produk
tion zu bestimmen.

10. Zwecks Erweiterung der 
Selbständigkeit In der wirtschaft
lichen Tätigkeit, der möglichst 
vollen Berücksichtigung der Indi

viduellen Ansprüche der Konsu
menten. der Stimulierung des 
Ausstoßes hochwertiger Erzeug
nisse hat der Betrieb das Recht, 
auf Vereinbarung mit dem Ver
braucher (Vereinbarungspreise) 
für Produktionsmittel anzuwen
den, die Im Einzel oder Indivi
duellauftrag hergestellt werden, 
für neue oder neuaufgenommene 
Produktion und neue Industriewa
ren des Volksbedarfs sowie für 
einzelne Arten von Lebensrnit
teln, die auf Vereinbarung mit 
den Handelsorganisationen reali
siert werden, für eine Dauer von 
zwei Jahren nach dem festgeleg
ten Verzeichnis für die Endpro
dukte der wissenschaftlichen For
schungs-, Projektlerungs- und 
Konstruktionsorganisationen, für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
die bei der Bevölkerung von den 
Sowchosen und anderen staat
lichen Agrarbetrieben aufgekauft 
werden, für Erzeugnisse, die von 
Konsumgenossenschaften aufge
kauft und realisiert werden, für 
andere Produktionsarten (Arbei
ten, Dienste), die durch die Ge
setzgebung vorgesehen sind.

Die staatlichen Preisbildungs
organe bestimmen die Ordnung 
der Festlegung von Vereinba
rungspreisen und kontrollieren 
Ihre Anwendung.

11. Der Betrieb bestätigt selb
ständig die Preise (Tarife) für 
Produktionsmittel, Massenbe
darfsgüter und Dienste, bei denen 
die zentralisiert festgelegten Prei
se nicht angewendet werden, so
wie für Erzeugnisse (Dienste) 
für den eigenen Bedarf oder die
jenigen, die Im eigenen Handels
netz realisiert werden.

Der Sowchos oder ein anderer 
staatlicher Agrarbetrieb hat das 
Recht, selbständig Preise für ei
nen Teil der Plan- und die ganze 
überplanmäßige landwirtschaft
liche Produktion festzulegen, die 
über das eigene Handelsnetz so
wie auf dem Markt verkauft wird.

Je nach der Entwicklung der 
vollständigen wirtschaftlichen 
R e c hnungsführung und der 
Selbstfinanzierung, des Großhan
dels und der wirtschaftlichen Di
rektverbindungen wird sich die 
Anwendung der Vereinbarungs
preise und selbständig festgeleg
ten Preise Immer weiter verbrei
ten.

Artikel 18. Kredite und Ver
rechnungen

1. Der Betrieb kann bei voll
ständiger wirtschaftlicher Rech
nungsführung und Selbstfinanzie
rung Bankkredite für Produk
tlons- und soziale Zwecke unter 
den Bedingungen der exakten 
Einhaltung der Prinzipien der 
Kreditgewährung nehmen, näm
lich der finanziellen Sicherung, 
des Bestimmungscharakters, der 
Befristung, der Rückzahlbarkeit 
und der Entgeltlichkeit der Kre
dite.

Ein kurzfristiger Kredit wird 
dem Betrieb durch die Bank für 
die laufende Tätigkeit an größe
ren Objekten der Kreditgewäh
rung eröffnet. Der langfristige 
Kredit wird eröffnet für Zwecke 
der Produktlons- und Sozialent
wicklung mit der darauffolgen
den Deckung des Kredits auf Ko
sten des Fonds für Entwicklung 
der Produktion, Wissenschaft und 
Technik und des Fonds für sozia
le Entwicklung (anderer Fonds 
mit ähnlicher Bestimmung).

Alle Fragen der Kreditgewäh
rung löst der Betrieb In den Kre
diteinrichtungen am Ort der Er
öffnung des Verrechnungs- oder 
des Investitionsfinanzierungskon
tos.

Der Betrieb trägt die Verant
wortung für die effektive Nut
zung der Kredite. Gegenüber Be
trieben, die die Bedingungen der 
Kreditgewährung verletzen, wer
den Strafsanktionen angewandt. 
Bel systematischer Verletzung 
der Fristen der Zurückzahlung 
der Kredite büßt der Betrieb das 
Recht auf neue Kredite ein; In 
Einzelfällen darf er den Kredit 
gegen Garantie des übergeordne
ten Organs erhalten.

2. Der Betrieb Ist verpflichtet, 
für seine Verpflichtungen recht
zeitig zu verrechnen. Für ver
spätete Zahlungen muß der Be
trieb Strafen und Verzugszinsen 
zahlen. Der Betrieb besorgt alle 
Abrechnungen, darunter auch die 
Abführungen an den Haushalt 
und die Entlohnung der Arbeiter 
In der Reihenfolge des Eingangs 
der Verrechnungsdokumente (des 
Eintritts der Zahlungsfristen).

Die Banken zahlen dem Be
trieb Prozente für die Nutzung 
vorübergehend freier Mittel sei
nes Fonds für Entwicklung der 
Produktion, Wissenschaft und 
Technik sowie des Fonds für so
ziale Entwicklung.

3. Der Betrieb, der die Zah- 
lungsdlszlplln systematisch ver
letzt, kann von den Banken als 
zahlungsfähig erklärt werden, 
worüber die Hauptlieferanten 
von Waren- und Materialien so
wie das übergeordnete Organ be
nachrichtigt werden. Die Zah
lungsfolge nach den Verpflich
tungen solch eines Betriebs wird 
durch die Bank festgelegt. Die 
Gläubigerbetriebe dürfen die 
Lieferung von Produktion, die 
Erfüllung von Arbeiten und Er
weisung von Diensten für den 
Betrieb, der zahlungsunfähig er
klärt worden Ist, einstellen. Der 
Betrieb und seid übergeordnetes 
Organ haben Maßnahmen zur Be
seitigung der Wlrtschaftsloslg- 
kelt und zur Festigung der Ver- 
rechnungsdlszlplln zu ergreifen.

Die Strafen und Verzugszln 
sen, die bedingungslos abgezogen 
werden, sowie andere Sanktionen 
bucht die Bank vom Verrech
nungskonto des Betriebs aus. Die 
unrechtmäßig ausgebuchten Sum
men werden dem Betrieb durch 
die verschuldete Seite In erhöh
tem Ausmaß zurückerstattet. Die 
Rechtsstreite über solche Rück
zahlungen werden von den Arbit
rage- und Gerichtsorganen be
handelt.

Artikel 19. Die außenwirt
schaftliche Tätigkeit

1. Die außenwirtschaftliche Tä
tigkeit des Betriebs Ist ein wich
tiger Bestandteil seiner gesamten 
Arbeit. Sie wird In der Regel 
auf der Grundlage der Valuta- 
Elgenwlrtschaftung verwirklicht, 
Ihr Resultat Ist ein organischer 
Teil der Ergebnisse der wlrt- 
schafllchen Tätigkeit des Betriebs 
und beeinflußt unmittelbar die 
Formierung des Fonds für ökono
mische Stimulierung und für 
Valuta-Abführungen.

Der Betrieb sichert In erster 
Linie die Lieferung der Erzeug
nisse für den Export.

2. Prioritätbedeutung In der 
außenwirtschaftlichen Tätigkeit 
des Betriebs haben die Zusam
menarbeit mit den Betrieben der 
sozialistischen Länder, die Erwei
terung und Vertiefung der sozia
listischen Wirtschaftsintegration 
und die Entwicklung der effekti
ven Kooperation.

In den Wechselbezlehugen mit 
den Betrieben und Organisatio
nen der RGW-Mltglledsstaaten:

stellt der Betrieb Direktverbin
dungen her, löst Fragen der Pro
duktlons- und wissenschaftlich- 
technischen Kooperation ein
schließlich der Festlegung der 
ökonomischen Bedingungen der 
Zusammenarbeit, darunter auch 
der Vereinbarungspreise, schließt 
Wirtschaftsverträge und Kontrak
te ab;

vereinbart die Nomenklaturen 
und den Umfang der Export-Im
portlieferungen der Produktion 
Im Rahmen der Kooperation und 
die Erweisung von Diensten, ver
wirklicht die Übergabe materiel
ler Ressourcen und’ der entspre
chenden technischen Dokumenta
tion;

leistet wissenschaftliche For
schungs-, Projektlerungs- und 
Konstruktionsarbeiten, gründet zu 
diesen Zwecken gemeinsame Kol
lektive von Wissenschaftlern und 
Spezialisten, tauscht auf gegen
seitig koordinierter Grundlage 
wissenschaftlich-technische Unter
lagen aus und leistet Beistand 
zur Heranbildung von Kadern;

beteiligt sich an der Tätigkeit 
der gemeinsamen Betriebe der 
Internationalen Vereinigungen 
und Organisationen, die auf der 
Grundlage Internationaler Verträ
ge gebildet werden.

3. Die ökonomischen Beziehun
gen zu den Firmen der kapitali
stischen und Entwicklungslän
der beruhen auf den Prinzipien 
des gegenseitigen Vorteils und 
der Gleichberechtigung. Die 
Hauptformen der Entwicklung 
solcher Beziehungen sind die 
Produktlons- und die wissen
schaftlich-technische Kooperation 
auf langfristiger und bilanzierter 
Grundlage, sowie die Bildung 
gemeinsamer Betriebe und Pro
duktionsstätten. Die Ordnung 
der Bildung und der Arbeit der 
gemeinsamen Betriebe und Pro
duktionsstätten auf dem Landes
gebiet der UdSSR wird gemäß 
der sowjetischen Gesetzgebung 
bestimmt.

4. Einem Betrieb, der be
trächtliche Exportlleferu n g e n 
seiner Erzeugnisse (Arbeiten und 
Dienste) sichert, kann das Recht 
auf unmittelbare Aus- und Ein
fuhroperationen (darunter In be
zug auf die Märkte der kapitali
stischen und Entwicklungsländer) 
und auf die Bildung einer Au
ßenhandelsfirma auf eigener 
wirtschaftlicher Basis gewährt 
werden.

Die Betriebe, die kein Recht 
auf selbständige Erschließung 
des äußeren Marktes haben, be
teiligen sich an der Ermittlung 
der optimalsten Ausfuhrbedin
gungen für Ihre Erzeugnisse 
(Arbeiten und Dienste) über die 
Außenhandelsvereinigungen Ihres 
eigenes Ministeriums oder ande
rer Ministerien und Behörden.

5. Zwecks Festigung der wirt
schaftlichen Rechnungsführung, 
Erhöhung der Interessiertheit 
und der Verantwortung, Erweite
rung der Selbständigkeit bei der 
Durchführung der Aus- und Ein
fuhroperationen:

arbeitet der Betrieb mit aus
ländischen Partnern auf der 
Grundlage von Wirtschaftsverträ
gen zusammen;

gründet er den Devisenfonds 
der nach stabilen langfristigen 
Normativen aus Mitteln gebildet 
wird, gewonnen durch die Reali
sierung der exportierten Fertig
waren ,(Arbeiten, Dienste) sowie 
aus dem gesamten Währungser
lös von den Operationen für Ko
operationslieferungen und Li
zenzverkauf;

er kann bei der Bank Kredite 
In Auslandswährung für die Bil
dung und die Weiterentwicklung 
der Exportbetriebe unter der Be
dingung der Kreditbegleichung 
durch den Währungserlös von 
der Exportproduktion erhalten;

er trägt die ökonomische Ver
antwortung für die Effektivität 
der außenwirtschaftlichen Be
ziehungen und die rationelle Aus
nutzung der Währungsmittel Im 
Interesse der Entwicklung der

Produktion und der Erhöhung 
seines technischen Niveaus;

er ersetzt den Schaden für die 
Nichterfüllung der Aufgaben bei 
der Realisierung von Exportwa
ren oder der Vertragsverpflich
tungen mit vorhandenen Wäh
rungsmitteln;

er zahlt dem ausländischen 
Kunden alle Geldstrafen und an
dere Sanktionen In Valuta aus 
dem Devisenfonds, wenn die 
Verpfllchtungsverletzung durch 
seine Schuld geschieht.

6. Zwecks technischer Neuaus
rüstung und Rekonstruktion der 
Produktion, der Durchführung 
von Forschungs-, Konstruktions
und anderen Arbeiten Importiert 
der Betrieb Erzeugnisse aus dem 
Devisenfonds oder aus dem 
Fonds der Anleihmittel. Er hat 
auch das Recht, In den RGW- 
Ländern für den Bedarf seiner 
Arbeltskollektlve medizinische 
Technik. Bedarfsartikel, Sport- 
und andere Waren zu erwerben, 
die In die Staatspläne der Waren
streuung nicht aufgenommen 
werden.

Die Mittel des Devisenfonds 
des Betriebs werden nicht In 
Umlauf gesetzt und können sich 
für die Benutzung in den nach
folgenden Jahren ansammeln.

7. Der Betrieb kann bei der 
Außenhandelsbank UdSSR kre
ditmäßig transferable Rubel und 
nationale Währung der Staaten 
der sozialistischen Gemeinschaft 
für die Durchführung wissen
schaftlich-technischer Forschun
gen und die Entwicklung effek
tiver Produktionsstätten, die mit 
der Kooperation verbunden sind, 
erwerben.

Artikel 20. Naturnutzung und 
Umweltschutz

1. Der Betrieb Ist verpflichtet, 
Im Interesse der heutigen und der 
künftigen Generationen der So
wjetmenschen eine effektive Nut
zung und Reproduktion der Na
turressourcen zu sichern, sie 
schonend gemäß den Zwecken, 
für die sie Ihm zur Verfügung 
stehen, zu verwenden, die Um
welt vor Verschmutzung und an
deren schädlichen Einwirkun
gen zu schützen und die Pro
duktion auf der Basis abfalloser 
Technologien als Hauptrichtung 
der Naturerhaltung zu gestalten.

Der Betrieb sichert eine 
Komplexnutzung der Boden
schätze und andere Naturres
sourcen; er hat rationell mit land
wirtschaftlichen Nutzflächen um
zugehen, den .Boden zu rekulti
vieren und andere Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt zu tref
fen.

Die vom Betrieb einzuleiten
den Naturschutzmaßnahmen müs
sen den negativen Einfluß der 
Produktion auf die natürliche 
Umwelt vollständig kompensie
ren.

• Durch die Entwürfe zur Erwei
terung, Rekonstruktion und tech
nischen Neausrüstung der Pro
duktion plant der Betrieb Natur
schutzeinrichtungen und -anla
gen, baut sie und organisiert de
ren effektiven und reibungslosen 
Einsatz.

2. Für die Ausschöpfung der 
Naturressourcen als eines Teils 
des Natlonalelgentums führt der 
Betrieb die festgesetzten Zah
lungen ab und verwirklicht Na
turschutzmaßnahmen aus eige
nen Mitteln und Krediten. In 
Einzelfällen ist die Finanzie
rung solcher Maßnahmen aus 
zentralen Quellen zulässig.

3. In seiner Arbeit zum Um
weltschutz und zur Nutzung von 
Naturressourcen steht der Be
trieb unter der Kontrolle des ört
lichen Sowjets der Volksdepu
tierten und anderer Organe, die 
die staatliche Kontrolle auf dem 
Gebiet des Naturschutzes und 
der Nutzung der Naturressourcen 
ausüben.

Der Betrieb ersetzt den durch 
Umweitverunreinigung und unra
tionelle Ausschöpfung von Na
turressourcen zugefügten Scha
den und trägt die materielle Ver
antwortung für die Nichtbefol
gung der Gesetzgebung über den 
Naturschutz. Die Tätigkeit des 
Betriebs, der das festgelegte Re
gime der Nutzung von Naturres
sourcen grob verletzt, kann bis 
zur Wiedergutmachung der zuge
lassenen Verletzungen einge
stellt werden.

Artikel 21. Die gemeinsame 
Produktlons- und soziale Tätig
keit des Betriebs

1. Zur effektiveren Nutzung 
des Produktionspotentials, zur 
Erweiterung der Produktion von 
Waren und Dienstleistungen, 
zur gemeinsamen Lösung wissen
schaftlich-technischer Probleme 
und zur Entwicklung der Infra
struktur entwickelt der Betrieb 
auf eigene Initiative, auf Vor
schlag der örtlichen Sowjets der 
Volksdeputierten oder anderer 
Organisationen die Kooperation 
vor allem mit den auf dem Jewei
ligen Territorium befindlichen 
Betrieben. Sie können ihre Be
mühungen für die Lösung von 
Zwischenzweig-, Zweig- und Re
gionalaufgaben vereinen. Zu 
diesen Zwecken haben die Be
triebe das Recht:

gemeinsam Arbeiten zu erle
digen, die mit der Rekonstruktion 
und der technischen Umrüstung 
der Produktion, der Beschleuni
gung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts, der Verbes
serung der Qualität der Erzeug
nisse, der Entwicklung der Kon
sumgüterproduktion und Erwei
sung von Dienstleistungen für die 
Bevölkerung verbunden sind;

in festgelegter Ordnung Pro
duktionsstätten für die Herstel
lung erzeugnisunabhängiger Tel
le und Baugruppen, Rechenzen
tren zur kollektiven Nutzung, 
Forschungs-, Projektleru n g s-, 
Konstruktlons-, Reparatur-, Bau-, 
Handels- und andere gemeinsa
me Betriebe und Vereinigungen 
zu schaffen;

den Bau und die betriebliche 
Nutzung von Objekten der Pro
duktionsinfrastruktur, von land
wirtschaftlichen Nebenbetrieben, 
Naturschutzanlagen, Wohnhäu
sern und anderer Einrichtungen 
für kulturelle und soziale Zwecke 
zu verwirklichen;

sich In festgelegter Ordnung 
mit anderen Betrieben zusam- 
menzuschlleßen bis hin zur voll
ständigen Verschmelzung mit Ih
nen, wenn dies von den Interes
sen der Kooperations- und der 
technologischen Beziehungen und 
des effektiven Ausstoßes des 
Endproduktes diktiert wird;

die Ausbildung von Speziali
sten zu organisieren und (ge
meinsam mit Lehranstalten) Aus- 
blldungsbetrlebe zu schaffen.

Zur Verwirklichung der ge
nannten und anderer Vorhaben 
schließen die Betriebe Verträge 
ab, In denen die Vereinigung auf 
Anteilgrundlage der Finanz-, 
Arbelts- und materiellen Ressour
cen sowie die Lösung von Fra
gen vorgesehen Ist, die mit der 
Organisierung und der Tätigkeit 
der gemeinsamen Betriebe und 
Vereinigungen Zusammenhängen.

Die übergeordneten Organe 
und die Vollzugskomitees der ört
lichen Sowjets der Volksdeputler- 
ten müssen Maßnahmen treffen, 
die zur Entwicklung der gemein
samen Tätigkeit der Betriebe 
und zur größtmöglichen Realisie
rung der Ihnen zugetellten Rech
te auf diesem Gebiet beitragen.

2. Der Betrieb kann an der 
Tätigkeit der über einen Wirt
schaftsbereich hinausgehen den 
territorialen Produktionsvereini
gungen teilnehmen, die von den 
Mlnlstérräten der Unionsrepubli
ken (ohne Aufteilung In Gebiete) 
und autonomen Republiken sowie 
von den Vollzugskomitees der 
örtlichen Sowjets der Volksdepu
tierten gegründet werden.

3. Bel den Betrieben können 
In festgelegter Ordnung Genos
senschaften gebildet werden. 
Der Betrieb unterstützt solche 
Genossenschaften wie auch die 
Bürger, die sich auf Grund ei
nes Vertrags mit dem Betrieb in
dividuelle Erwerbstätigkeit be
treiben.

Artikel 22. Rechnungsführung, 
Berichterstattung und Kontrolle

1. Zur aktiven Beeinflussung 
sämtlicher Wirtschaftstätigkeit, 
zur Analyse der Wege, Formen 
und Methoden der Entwicklung 
der Produktion, zwecks Gewähr
leistung einer effektiven Lei
tung, Verhütung eventueller 
Möglichkeiten der Entstehung 
einzelner Disproportionen bei der 
Erfüllung der Planaufgaben 
führt der Betrieb Buch über die 
Ergebnisse seiner Arbeit, kon
trolliert den Produktionsablauf, 
führt buchhalterische und stati
stische Abrechnung.

Der Betrieb muß:
die fortschrittlichen Formen 

und Methoden der Buchführung 
auf der Grundlage eines weitge
henden Einsatzes moderner Re
chentechnik anwenden;

Rechenschaftsberichte abfassen 
und sie den entsprechenden Or
ganen In festgelegter Ordnung 
unterbreiten, die Wahrhaftigkeit 
der Berichte und der Bilanzen 
sichern;

eine strenge Kontrolle über die 
rationelle und wirtschaftliche 
Nutzung der materiellen, Arbeits
kräfteressourcen und Finanzmit
tel ausüben, entschieden Miß
wirtschaft und Verschwendung 
bekämpfen, Maßnahmen zur Ver
hütung solcher Erscheinungen er 
greifen, Meldungen den Organen 
der Staatsanwaltschaft oder den 
Organen für Inneres über Ent
wendungen und grobe Verstöße 
gegen die Gesetze erstatten;

die Rolle und Verantwortlich
keit des juristischen Dienstes, 
der Buchhaltung und anderer 
funktionaler Dienste zur Einhal
tung der Gesetze, der Vertrags
und Finanzdisziplin sowie der Er
zeugnisqualität erhöhen.

Die Leiter der Betriebe, 
Struktur- und Produktionseinhei
ten sowie andere schuldige Perso
nen tragen persönliche Verant
wortlichkeit für Mehreintragun
gen, Schaumschlägerei und an
dere Verzerrungen In der staat
lichen Berichterstattung und wer
den zur disziplinarischen, mate
riellen oder strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit gezogen. Alle 
Fälle von überhöhter Berichter
stattung und Schönfärberei wer
den im Arbeitskollektiv erörtert.

Die Formen der Berichterstat
tung der Betriebe, die Adressen 
und Termine Ihrer Unterbreitung 
werden In festgelegter Ordnung 
bestimmt. Die Anforderung und 
Vorlegung jeglicher anderer Be
richterstattung sind, untersagt.

2. Eine Revision und Prüfung 
der Tätigkeit des Betriebs kön
nen von höherstehenden wie auch 
von Finanz-, Bank- und anderen 
Leitungsorganen gemäß den Ihnen 
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vom Gesetz auferlegten Kon
trollfunktionen über die Betriebs
tätigkeit durchgeführt werden. 
Eine Revision oder Prüfung 
kann auch auf Anforderung der 
Rechtsschutzorgane und der Ko
mitees für Volkskontrolle vorge
nommen werden.

Alle Arten von Revisionen 
und Prüfungen müssen zur Stei
gerung der Effektivität der Wirt
schaftsführung beitragen und 
dürfen den normalen Arbeitsab
lauf des Betriebs nicht stören. 
Über die Ergebnisse der Re
visionen und Prüfungen wird das 
Arbeltskollektlv Informiert.

3. Im Betrieb wird ein Komi
tee (eine Gruppe oder ein Po
sten) für Volkskontrolle gewählt, 
dem die Betriebsadministration 
größtmögliche Hilfe In der Ar
beit zu erweisen, seine Vor
schläge und Empfehlungen zu 
erörtern und die nötigen Maß
nahmen zur Beseitigung der 
aufgedeckten Mängel zu ergrei
fen hat.

Artikel 23. Die Gründung ei
nes Betriebs und die Einstellung 
seiner Tätigkeit

1. Die Gründung eines Be
triebs erfolgt in der vom Mini
sterrat der UdSSR festgelegten 
Ordnung.

Die Reorganisation (Zusam
menlegung, An-, Auf-, Ausglie
derung und Umgestaltung) eines 
Betriebs und die Einstellung 
seiner Tätigkeit erfolgt In der 
festgelegten Ordnung auf Be
schluß eines Organs, das be
rechtigt Ist, entsprechende Be
triebe zu gründen.

Die Tätigkeit eines Betriebs 
kann eingestellt werden, wenn 
sich die Notwendigkeit seiner 
weiteren Arbeit erübrigt, wenn 
der Betrieb nldht reorganisiert 
werden kann, oder aus anderen 
In der Gesetzgebung vorgesehe
nen Gründen;

bei längere Zeit dauernden 
Unwirtschaftlichkeit und Zah
lungsunfähigkeit des Betriebs, 
beim Fehlen der Nachfrage nach 
seinen Erzeugnissen und im Fal
le, wenn die vom Betrieb und 
dem höherstehenden Organ eln- 
gelelteten Maßnahmen zur Ab
sicherung der Rentabilität der 
Arbeit ergebnislos blieben.

2. Bel der Reorganisation und 
Liquidierung des Betriebs ga
rantiert das höherstehende Organ 
den zu entlassenden Arbeitern 
ihre in der Verfassung der 
UdSSR und der Gesetzgebung 
festgelegten Rechte.- Nicht später 
als zwei Monate vor der Reor
ganisation oder der Liquidierung 
des Betriebs werden die Mitar
beiter persönlich über die Kün
digungsfrist In Kenntnis gesetzt.

Bis zur Eingliederung In den 
Arbeitsprozeß bleibt Ihnen, doch 
nicht länger als drei Monate 
lang, der durchschnittliche Ar
beitslohn und das ununterbroche
ne Dienstalter erhalten.

Das Organ, daß den Beschluß 
über die Reorganisation oder Li
quidierung des Betriebs verab
schiedet hat. und der örtliche 
Sowjet der Volksdeputierten er
weisen den freigesetzten Ar
beitskräften jegliche Unterstüt
zung bei der Eingliederung in 
den Arbeitsprozeß. Die Bürger 
können Ihre Ansprüche und Kla
gen gegenüber dem zu liquidie
renden Betrieb an das übergeord
nete Organ richten.

Arbeitskräfte, die gemäß Ih
rem Beruf, der Fachrichtung und 
Qualifikation nicht In den Ar
beitsprozeß eingegliedert werden 
können, werden an einem neuen 
Arbeitsplatz eingesetzt unter der 
Bedingung der Absolvierung ei
ner Umschulung In den beim Ab
schluß des Vertrags festgelegten 
Fristen.

3. Der Betrieb hat ein Statut, 
das die Ziele seiner Tätigkeit 
bestimmt und von den überord
neten Organen bestätigt wird. 
Vom Tag seiner Bestätigung an 
wird der Betrieb zur Juristischen 
Person und nutzt die Rechte und 
erfüllt die mit seiner Tätigkeit 
verbundenen Pflichten.

Der Betrieb verfügt über ein 
Siegel mit seinem Namen und 
einer Darstellung des Staatswap
pens der UdSSR oder der Uni
onsrepublik (Je nach der Unter
ordnung des Betriebs).

Artikel 24. Über die Garan
tien der Wahrung der Rechte der 
Betriebe (Vereinigungen)

Die Organe der Staatsmacht 
und -leitung tragen die Verant
wortung für die Einhaltung der 
Bestimmungen des Gesetzes der 
UdSSR über den staatlichen Be
trieb (die staatliche Vereinigung) 
bei der Beschließung von norma
tiven Dokumenten, die sich auf 
die praktische Realisierung des 
vorliegenden Gesetzes beziehen, 
und gestalten Ihre Beziehungen 
zu den Betrieben und Vereini
gungen In strenger Übereinstim
mung mit dem genannten Ge
setz.

Artikel 25. Die Besonderhei
ten der Anwendung des vorlie
genden Gesetzes

Die Besonderheiten der An
wendung des vorliegenden Geset
zes In einzelnen Zweigen der 
Volkswirtschaft und bezüglich 
einzelner Arten von Betrieben 
werden vom Ministerrat der 
UdSSR, festgelegt.
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